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1. Zielsetzung 

Mit dem Leitbild Siedlungsentwicklung will der Gemeinderat die Zielrichtung für die 
künftige Entwicklung räumlich und inhaltlich präzisieren. Die Ziele sind abgestimmt 
mit denen der Bereiche Ortsbild / Siedlungsgestaltung, Landschaft / Erholung, Ver-
kehr und landwirtschaftliche Nutzung. 
 
 
2. Siedlungsentwicklung und Nutzung 

2.1. Bevölkerungsentwicklung  
 
Ausgangslage  
Die Einwohnerzahl hat 1970 die Spitze von 1750 Einwohner erreicht und ist in der 
Folge bis 1980 auf 1600 Bewohner abgesunken. Nach einer Erholungsphase bis 
1999 war die Bevölkerungszahl bis 2002 wiederum leicht rückläufig. Seither ist sie 
stabil, mit Aufwärtstrend. Die Verluste, die sich innerhalb zweier Schritte in den 
80ziger Jahren und nach 1999 vollzogen haben, werden namentlich auf den Nie-
dergang des wichtigsten Arbeitgebers der Region, des Gugelmann-Werkplatzes 
zurückgeführt. Dieser hat auch in Wynau zu einer Abwanderung vornehmlich aus-
ländischer Bewohner geführt. 

Bevölkerungsentwicklung 
stabilisiert sich 

 
Ziel 
Die Einwohnerzahl soll in den nächsten 10-15 Jahren moderat um insgesamt 4% 
wachsen. 
 
Massnahmen  
Sicherstellung des 15-jährigen Baulandbedarfes im Zonenplan. Halten und wenn 
möglich Steigern der Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort. 
 
Beilage: Bevölkerungsentwicklung 1970 –2006 
 
 
2.2. Entwicklung der Altersstruktur  
 
Ausgangslage  
Die verfügbaren Zahlen aus den Jahren 1980, 1990 und 2000 zeigen, dass bei 
Jugendlichen bis 19 Jahre der Trend analog der kantonalen Entwicklung rückläufig 
ist (Abnahme der Schülerzahlen ca. 1% in 10 Jahren). Der Anteil der über 65 Jäh-
rigen war in Wynau ebenfalls leicht rückläufig. Dies entgegen dem nationalen 
Trend. Erklärt wird dies mit dem Umbruch in der Industrie, die viele ausländische 
Arbeitskräfte hat in ihre Ursprungsländer zurückkehren lassen. Auch wird beobach-
tet, dass die grosszügige aber arbeitsintensive Einfamilienhausumgebung im Alter 
aufgegeben wird. Häufig verbunden mit dem Umzug in zentralere und kleinere 
Geschosswohnungen in ländlichen Zentren wie Langenthal, Zofingen oder Roth-

Bedürfnis nach altersgerech-
tem Wohnen  
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rist. Das Bedürfnis nach altersgerechtem Wohnen ist erkannt. Mit der Erstellung 
von Alterswohnungen (8 x 2 1/2 Zimmer und 2 x 3/12 Zimmer) und der Reservation 
von Bauland für die Realisierung des Konzeptes "Betreutes Wohnen" im Anschluss 
an die Alterswohnungen wurde dem wachsenden Bedürfnis bereits Rechnung 
getragen. 
 
Ziel 
Wynau bietet der Bevölkerung in jedem Lebensabschnitt ein entsprechendes 
Wohnungsangebot. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördert Wynau in Zusammen-
arbeit mit der Burgergemeinde und privaten Investoren einen breiten Mix aus 
Wohnungen mit einer Grösse von 2 ½ - 5 ½ Zimmerwohnungen. 
 
Massnahmen 
Reservehaltung Teil des Areals Bünte für Wohnen im Alter. Ausscheidung von 
Baulandreserven für Wohnungsbau. Regelmässiger Austausch mit der Burgerge-
meinde. 
 
Beilage: Datenblatt Wohnbevölkerung Wynau 
 
 
2.3. Arbeitsplatzentwicklung 
 
Ausgangslage  
Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich bei ca. 800 eingependelt. Davon arbeiten 
rund 68% ausserhalb der Gemeinde, was für einen negativen Pendlersaldo von 
355 Pendler sorgt. Im Jahr 2000 war jeder zweite Arbeitnehmer (52%) im Dienst-
leistungssektor. Jeder Dritte fand ein Auskommen im zweiten Sektor. Das Angebot 
an ortsansässigen Gewerbebetrieben umfasst Schreinereien, Baugeschäft, Gara-
gen, Sanitärgeschäft, Elektrofachgeschäft etc.. 

negativer Pendlersaldo  

 
Der Ansiedlung neuer Arbeitsplätze im ersten und zweiten Wirtschaftssektor (Land-
wirtschaft und Industrie) ist in Wynau enge Grenzen gesetzt. Geeignete Standorte 
an der Ortsdurchfahrt sind bereits eingezont und weitgehend überbaut. Eine Aus-
dehnung des lärmigen oder verkehrintensiven Gewerbes in rückwärtige Siedlungs-
teile wird nicht angestrebt. Der Gefährdung guter Wohnlagen und einem Ausbau 
vorhandener Infrastrukturen soll nicht Vorschub geleistet werden. 
 
Ziel 
Arbeitsplatzentwicklung innerhalb der ausgeschiedenen Gewerbe- und Wohnge-
werbezonen; Entwicklung in Form von innerer Aufstockung bzw. Mobilisierung 
noch vorhandener Reserven. 
 
Massnahmen 
Überprüfung der baupolizeilichen Masse im Baureglement. 
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2.4. Auslastung der bestehenden Infrastruktur ( Schule, Verwaltung, 

Versorgung, Sportanlagen etc.) 
 
Ausgangslage  
Die öffentliche Infrastruktur wie Schulen, Strassen und das Leitungsnetz ist für eine 
Bevölkerungszahl von ca. 1750 Einwohner ausgelegt (unter Leitungen sind Frisch- 
und Schmutzwasser sowie Strom gemeint). Das heisst, dass die angestrebte Ent-
wicklung weitestgehend ohne Ausbau der bestehenden Infrastrukturen erfolgen 
kann.  

öffentliche Infrastruktur ge-
nügt 

Einkaufsmöglichkeiten rund um den täglichen Bedarf finden wir im Lebensmittel- 
Discount, im Mango, der Pferdemetzgerei, bei Otto’s und der Bäckerei mit eigenem 
Café/Tea Room. Es bestehen fünf Gastwirtschaftsbetriebe und ein Café. Eine All-
gemeinpraxis sichert die ärztliche Versorgung sowie eine SPITEX- Organisation (in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Roggwil) den Pflegebereich. Eine Poststelle ist 
vorhanden. 
Der bestehende Fussballplatz im „Ischlag“ genügt nach Angaben des FC nicht 
mehr dessen gewachsenen Bedürfnissen. Die Idee eines zweites Spielfeld, eines 
Klublokals mit Garderoben sowie Parkplätzen direkt angrenzend am heutigen 
Standort sind im Rahmen der Mitwirkung zu diesem Leitbild angemeldet worden. 
Der Standort im „Ischlag“, unmittelbar am Rand des Wohn- und Wohngewerbege-
bietes ist allerdings nicht unbestritten und planerisch auch nicht für eine grössere 
zusammenhängende Sportanlage vorgesehen. In der UeO Guegiloch ist lediglich 
ein Baufeld ausgeschieden. Vielmehr soll der „Ischlag“ für eine langfristige Ent-
wicklung des Baugebietes bzw. der Wohn- und WG Zonen in ca. 15 bis 20 Jahren 
reserviert bleiben (Leitbild). Das Bedürfnis für die Erweiterung des Sportplatzes ist 
aber erkannt. 
 
Zivilschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz sind im regionalen Gemeindever-
bund geregelt, zusätzlicher Raumbedarf besteht zur Zeit nicht. 
 
Ziel  
Die öffentliche Infrastruktur soll im Hinblick auf die angestrebte Entwicklung auf 
dem heutigen Stand gehalten werden, in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 
 
Massnahmen 
Zeitgemässer Unterhalt der öffentlichen Infrastruktur. Suche und planerische Si-
cherstellung eines geeigneten Geländes für einen Sportplatz im Rahmen der Revi-
sion der Ortsplanung. 
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2.5. Bestehende Bauland-Reserven; Qualität und Quantität 
 
Ausgangslage Quantität 
Gemäss Datenblatt Wynau des AGR bestehen insgesamt genügend Baulandre-
serven, um die angestrebte moderate Bevölkerungsentwicklung abzudecken. Mit 
Ausnahme einiger Kleinparzellen sind die Reserven auch als Bauland nutzbar, d.h. 
erschlossen und überbaubar (Lage und Form der Parzellen). Im Rahmen der Erar-
beitung des Leitbildes sind keine Gespräche mit Grundeigentümer geführt worden, 
die Verfügbarkeit der grösseren Baulandreserven ZPP Leutschen, Birch, Weissen-
steinstrasse; Bünte und ZPP Gugelmann wird aber als gut eingeschätzt. Aufgrund 
konkreter Anfragen ist davon auszugehen, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre in 
den vorgenannten Gebieten eine Bauentwicklung ausgelöst oder weitergeführt 
wird (Weissensteinstrasse). Die Verfügbarkeit der im Plan „Baulandreserven“ ver-
zeichneten kleineren Bauparzellen ist im Rahmen der Revision der Ortsplanung 
genauer zu prüfen. 

genügend Baulandreserven 
vorhanden 

 
Ausgangslage Quantität 
In der Anwendung von Zonenplan und Baureglement 1993 hat sich über die Jahre 
gezeigt, dass in Wynau keine Nachfrage nach Reiheneinfamilienhäuser und ande-
ren verdichteten Bauformen besteht und der Maxime nach einer baulich-, nut-
zungsmässigen Verdichtung innerhalb des Siedlungsgebietes nicht nachgelebt 
werden konnte. Mit derlei Vorschriften ausgeschiedene Grundstücke blieben aus-
nahmslos brach. Die Gemeinde ist in jüngster Zeit dazu übergegangen die Vorga-
ben abzulösen und das Land für die konventionelle Überbauung freizugeben (Zo-
nenplanänderungen 2000-2005).  

Verdichtetes Bauen nicht 
nachgefragt 

 
Quantitative Ziele 
Die angestrebte Bevölkerungsentwicklung findet weitestgehend in den rechtskräftig 
ausgeschiedenen Baulandreserven statt. Neueinzonungen sind wie Rückzonungen 
im Einzelfall zu prüfen, jedoch höchstens in kleinem Masse notwendig.  

Genügend Baulandreserven 
ausgeschieden 

Für die langfristige Siedlungsentwicklung, das heisst die Entwicklung ab 2020, 
bieten sich die beiden Gebiete Gsteig und Aegerten an. Beide bieten gute Wohn-
lagen und grenzen unmittelbar an bestehendes Siedlungsgebiet. Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs, Schulen und Läden sind aus beiden Gebieten gut erreich-
bar.  
 
Qualitätsziele 
Der gesetzliche Auftrag nach haushälterischem Umgang ist mit der Revision der 
Ortsplanung neu zu definieren und besser auf die lokalen Bedürfnisse abzustim-
men. Die Nutzungsdichte ist auf die Nutzungsform und die gewachsene Umgebung 
abzustimmen. Im Geschosswohnungsbau ist zugunsten einer attraktiven Wohnsi-
tuation auf eine übermässig Verdichtung > Az. 0.6 zu verzichten. Die Weiterent-
wicklung bzw. der Ausbau bestehender Einfamilienhäuser / Quartiere soll unter 
Berücksichtigung nachbarschaftlicher Interessen und unter Beachtung der forma-
len Qualitäten des Quartiers ermöglicht werden. Eine Durchmischung von Wohnen 

Bestehende Quartierstruktur 
verbessern 
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und Arbeiten wird schwergewichtig in den dafür ausgeschiedenen gemischten 
Zonen angestrebt. In Wohnquartieren sind lediglich verkehrsarme und emmissi-
onsfreie Dienstleistungsbetriebe wie Coiffure oder Arztpraxen etc. erwünscht. 

Die beiden „grünen Inseln“ (Hubel und nördliche Birch) sind im Zonenplan als 
Landwirtschaftszonen zu erhalten, sie haben eine wichtige Funktion als Naherho-
lungsgebiete und Grünkorridore zum Aareraum. 
 
Weitere Ziele 
Folgendes Wohnangebot (Wohnformen) soll in Wynau angeboten werden: 

- Freistehende Ein- und Doppeleinfamilienhäuser (Hauptbedarf) 
- Geschosswohnungsbau 21/2 – 51/2 Zi. Wohnungen 
- Wohnen im Alter 

 
Beilage: Baulandreserven 2007 
 
2.6. Ortsbild- und Siedlungsgestaltung 
 
Ausgangslage  
Die Schönheiten von Wynau präsentieren sich dem Besucher nicht auf Anhieb 
bzw. auf der Anfahrt via Bernstrasse. Noch immer besteht der grösste Handlungs-
bedarf in der gestalterischen Aufwertung des Ortsbildes entlang der Ortsdurchfahrt. 
Als Mängel fallen insbesondere der Trenneffekt (Zerschneidung der Ortschaft) und 
die Monotonie des langen Strassenstückes auf. Verlässt man allerdings die Haupt-
verkehrsader trifft man rasch auf die einzigartige Flusslandschaft an der Aare und 
die beiden gepflegten historischen Ortsteile Dorf und Obermurgenthal. Auch stösst 
man auf die kompakten und gut durchgrünten Wohnquartiere der Gründer- und 
Neuzeit. Sie zeichnen sich durch gute Besonnung, wenig Immissionen und teilwei-
se schöner Aussichtslage aus. Die mit der Ortsplanung 1993 eingeführten Bestim-
mungen zum Schutz der beiden Ortsteile Dorf und Obermurgenthal sowie wertvol-
ler Einzelbauten haben sich grundsätzlich bewährt. Allerdings ist eine Feinabstim-
mung zwischen dem behördenverbindlichen Bauinventar und dem Zonenplan/ 
Baureglement notwendig.  

Kompaktes Siedlungsgebiet 

Die Verlagerung des Ortszentrums in den Bereich der Kreuzung Poststrasse – 
Aegertenstrasse, welche mit der Schaffung einer Kernzone im Rahmen der letzten 
Ortsplanung angestrebt wurde, zeigt noch keine greifbaren Ergebnisse. Ein attrak-
tives und belebtes Ortszentrum, das als Treffpunkt, als Versammlungs- oder Auf-
enthaltsort dienen würde, hat sich noch nicht gebildet. 
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Ziel 
Die Gemeinde setzt sich mit Nachdruck für die gestalterische Aufwertung der Bern-
strasse ein. Sie tut dies auf verschiedenen Ebenen: 

1. durch das Wachhalten des Wynauer Bedürfnisses beim Kanton 
2. durch die Mitsprache am Sanierungsprojekt (die Massnahmen am Stras-

senkörper sind auf den Ort mit den Vorgärten bzw. Vorzonen abzustim-
men). 

3. die Aufwertung der Vorbereiche zwischen Trottoir und Gebäude  mit dem 
Ziel, den Anteil der versiegelten Flächen zu verkleinern. 

Die Bestrebungen zum Ortsbildschutz sollen wie die bewährten Bestimmungen im 
Baureglement weitergeführt und der Erhalt gehaltvoller historische Bausubstanz 
gefördert werden. 
 
Massnahmen 
Aufwertung des Strassenraumes im Bereich der Bernstrasse in Zusammenarbeit 
und Koordination mit dem kantonalen Tiefbauamt. 
 
Beilage: Fotos Ist-Zustand Bernstrasse 
 
 
2.7. Landschaft, Landwirtschaft und Erholung 
 
Ausgangslage 
Zitat aus der Homepage der Gemeinde: „ Bei uns finden Sie eine abwechslungsreiche Land-

schaft. Dicht vernetzte, gute gepflegte Wanderwege und eine kantonale Radwanderroute 

durchziehen unsere Umgebung. Schmucke Häuser und eine noch unverbaute Landschaft 

........unterstützt durch herrliche Wälder und sanfte Hügel. ......... eine intakte und idyllische 

Aarelandschaft mit der Fährverbindung nach Wolfwil ....................... 

Flusslandschaft ersten Ran-
ges 

 
Die Flusslandschaft ist das eigentliche Kapital von Wynau. Deren einzigartiger 
Wert ist im Inventar des Bundes (BLN) als Objekt 1319 „Aareknie Wolfwil- Wynau“ 
festgehalten und ein wichtiger Faktor im Wettbewerb als Wohngemeinde als wich-
tiger Naherholungsraum für die einheimische - sowie der Bevölkerung der Region. 
Darüber hinaus ist sie Erwerbsbasis der ansässigen Landwirtschaftsbetriebe, Le-
bensraum für Flora und Fauna. Der Bestand dieses national bedeutenden Gebie-
tes ist durch die ausgedehnte Landschaftsschutzzone im Zonenplan gesichert. Die 
in der See- und Flussuferplanung ausgeschiedenen Massnahmen (Wege, Rast-
plätze) sind vollumfänglich umgesetzt. Der Erholungsraum mit regionaler Ausstrah-
lung verfügt über ein attraktives, umfassendes und gut unterhaltenes Wegesystem 
für Wanderer und Velofahrer. Kraftwerk und Gemeinde teilen sich deren Unterhalt.  
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Die Landwirtschaft befindet sich im Strukturwandel. Von den 1990 gezählten 15 
Haupterwerbsbetrieben bestehen heute noch rund die Hälfte. Festzustellen ist, 
dass mit dem Wandel ein Generationenwechsel stattgefunden hat. Heute bieten 
einige Landwirtschaftsbetriebe ihre Produkte direkt ab Hof an. Ein eigener Mo-
natsmarkt im Dorf und die Beteiligung an grösseren Märkten trägt zur Existenzsi-
cherung der Betriebe bei. Mit einer Ausnahme sind alle Bauernbetriebe in der 
Landwirtschaftszone abseits der Wohnquartiere beheimatet (Biobetrieb ohne Vieh-
wirtschaft). Mit ein Grund, dass keine grösseren Nutzungskonflikte bestehen. 
Der ebenfalls im Zonenplan aufgeführte Landschaftsraum Murg ist mit dem Bau 
des Bahn-Viaduktes teilweise entwertet worden. Es ist im Rahmen der Ortsplanung 
zu klären, wieweit die Ausscheidung eines Landschaftsschongebietes im Einzugs-
gebiet des Viaduktes noch gerechtfertigt ist. 
Neben den besonders wertvollen Landschaftsgebieten verfügt Wynau über ausge-
dehnte Waldgebiete mit Waldreservat im Besitze der Burgergemeinde sowie einige 
markante orts- und landschaftsbildprägende Bäume (Linden, Eichen, Pappelallee 
etc.). Der Schutz der im Zonenplan bezeichneten Objekte und die Verpflichtung 
abgehende Bäume wieder zu ersetzen, ist offenbar nicht allen Grundeigentümern 
bekannt. 
 
Ziel 
Nutzung und Schutz der Fluss-Landschaft soll im bisherigen Rahmen weitergeführt 
werden ohne dass der Spielraum für notwendige künftige Veränderungen aufge-
hoben wird. Allerdings sind Projekte, die zu einer nachhaltigen Zerstörung des 
wichtigen Lebensraumes oder dessen Funktion (Erholung) führen, abzulehnen.  
Die Vernetzung der orts- und landschaftsprägenden Naturelemente wird weiter 
gefördert. Zu den bestehenden Schutzgebiete für Pflanzen und Tiere wird Sorge 
getragen. 
Der Unterhalt der Wege im und zum Naherholungsraum soll dauerhaft sicherge-
stellt werden. 
 
Massnahmen 

- Schutz der Fluss-Landschaft D Aufrechterhalten der Schutzbestimmun-
gen. 

- Überprüfung Schutzobjekte i.R. der Zonenplanung  
- Landschaftsvernetzung D Unterstützung bei Baumpflanzaktionen 

 
Beilage: Luftaufnahme mit Eintrag des BLN Gebietes Wolfwil- Wynau 
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2.8. Verkehr 
 
Ausgangslage 
Im Vorfeld der Arbeiten zum Leitbild hat die Gemeinde die aktuelle Verkehrssituati-
on durch das Büro B+S Ingenieure AG abklären lassen. Die unter dem Abschnitt 
Ausgangslage zusammengefasste Beschrieb ist aus deren Bericht vom April 2007 
zitiert. 

Aktuelle Verkehrssituation 

 
ÖV Anbindung Verdichteter h-Takt 

Die Gemeinde wird durch die SBB – Linie Bern - Olten erschlossen. Stündlich wird 
die Haltestelle, welche sich die Gemeinden Wynau mit Roggwil teilen, von einem 
Regionalzug nach Langenthal und Olten (- Turgi) bedient. Zu den Hauptverkehrs-
zeiten wird der Takt auf halbstündliche Verbindungen verdichtet. Die Bahnhalte-
stelle weist über genügend P+R Gratisparkplätze wie auch gedeckte Veloabstell-
plätze auf. Zu Fuss erreicht man Roggwil – Wynau in wenigen Minuten ab dem 
Knoten Poststrasse / Bernstrasse auf einem beleuchteten Weg, welcher auch von 
Velofahrern benutzt werden darf. 
 

Hohe Verkehrsbelastung 
Bernstrasse 

Individualverkehr  
Autobahnanschlüsse ( A1 Bern – Zürich) befinden sich in Niederbipp (11 km) und 
Rothrist (10 km). Das Dorf wird von West nach Ost von der Kantonshauptstrasse 
H1 Bernstrasse durchfahren. Die Verkehrsbelastung auf dieser Achse ist mit 
11’000Fz/Tag sehr hoch. In diese Hauptachse münden zahlreiche Privateinfahrten 
sowie die wichtigste Verbindungsstrasse des Dorfes, die Poststrasse, welche spä-
ter als Schulhausstrasse-, danach als Aarwangenstrasse das ganze Gemeindege-
biet durchquert und eine direkte Verbindung nach Aarwangen (ohne Umweg über 
Mumenthal oder Langenthal - Hard) herstellt. 
 

Dichtes Velo- und Fussweg-
netz 

Langsamverkehr (Velo +Fussgänger) 
Die Gemeinde Wynau wird von der Radwanderroute Nr. 34 durchquert. Sie führt 
aus Aarwangen kommend Über Aarwangenstrasse und Birchstrasse nach Murgen-
thal. Auf der Bernstrasse sind bis zum westlichen Dorfeingang (Brücke über Murg 
und Bahnlinien) und ab Schmittenrain (nur bergwärts) bis zur Kantonsgrenze Rad-
streifen vorhanden. Für Fussgänger bestehen auf den Hauptverkehrs-, Verbin-
dungs- und teilweise auch auf den Sammelstrassen Trottoirs. In den Quartieren 
sind hingegen keine solchen vorhanden. Der Übergang der Hauptfusswegverbin-
dung zwischen dem Dorfzentrum und Einschlag über die Bernstrasse ist mit einer 
Lichtsignalanlage gesichert. Stark frequentierte Wander- und andere Fusswege 
existieren nicht. 
 
Schulwege  
Gemäss Bericht besteht heute einzig für die velofahrenden Sekundarschüler auf 
der Strecke Schulhaustrasse / Aegertenstrasse / Einschlag – Bernstrasse – Rogg-
wil „ein grosses Sicherheitsmanko“ insbesondere weil ein Velostreifen auf der 
Bernstrasse fehlt. 
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Ergebnisse 
Wynau weist keine flächendeckenden verkehrlichen Probleme auf. Die punktuellen 
Gefahrenstellen können mit relativ geringem Aufwand behoben werden. Die Män-
gel an der Bernstrasse sind nur in Zusammenarbeit mit dem Kanton als Eigentü-
mer zu beheben. Mit den Massnahmen auf der Birchstrasse kann dem Anliegen 
der Gemeinde und der Anwohner, die Geschwindigkeit zu senken und den Durch-
gangsverkehr zu reduzieren zu einem grossen Teil entsprochen werden. Der 
Durchgangsverkehr allerdings, könnte nur mit radikaleren, für die Anwohner nicht 
befriedigenden Lösungen zu hundert Prozent unterbunden werden. 
 
Ziel 

- Behebung punktueller Gefahrenstellen 
- Betriebliche und gestalterische Aufwertung der Quartierstrassen 

 
Massnahmen 

- Sanierung Bernstrasse 
- Trottoir Birchstrasse (im Investitionsprogramm) 
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3. Öffentliche Mitwirkung 

Das vorliegende Leitbild wird vom Gemeinderat beschlossen als Grundlage der 
kommenden Revision der Ortsplanung zu Grunde gelegt. Das behördeverbindliche 
Papier wird an einer Orientierungsveranstaltung am 14. Januar 2008 präsentiert 
und kann vom 10. Januar an drei Wochen auf der Gemeinde eingesehen werden. 
Die Ergebnisse der Mitwirkung kann in der Beilage zum Leitbild eingesehen wer-
den (Bericht zur öffentlichen Mitwirkung). 
 
 
Steiner & Buschor  
Ingenieure und Planer AG



 

Plan zum 

Leitbild Siedlungsentwicklung 2007 
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Bevölkerungsentwicklung Wynau 1970 - 2006 
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Datenblatt Wohnbevölkerung 
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Datenblatt Arbeitsplätze 
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Baulandreserven Stand Sept. 2007 
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BLN Gebiet 1319 Aareknie Wolfwil- Wynau 
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Foto historischer Ortsteil Dorf (mit Kirche) 
 

 
 
 
 
Foto Aarelandschaft (Blick Richtung Kraftwerk) 
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Foto markante Kurve im Dorf (Aarwangenstrasse) 
 

 
 
Foto Ist-Zustand Bernstrasse (Frühling 2007) 
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Ermittlung des tatsächlichen Baulandbedarfs Wohnen  
  
  

 



Ermittlung des tatsächlichen Baulandbedarfs Wohnen Wynau

nach Massnahmenblatt A_01 des kantonalen Richtplans (RRB vom 2. September 2015) 345

Statistik A1) Dispens von der Ortsplanungsrevision nein
Von der Ortsplanung sind 7 Gemeinden dispensiert.

A2) Einwohner Gemeinde 1642
Anzahl Einwohner aus Gebäude- und Wohnungsstatistik BFS (GWS 2018 [GAPTO])

A3) Einwohner in Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) 1473
Anzahl Einwohner in überbauten WMK aus Gebäude- und Wohnungsstatistik BFS (GWS 2018 [GAPTO]) 
und Bauzonenstatistik 2020 (AGR)

A4) Einwohner ausserhalb von Wohn-, Misch- und Kernzonen 169
A4=A2-A3

A5) Anteil Einwohner ausserhalb von Wohn-, Misch- und Kernzonen in % 10%
A5=A4/A2*100

A6) Beschäftigte in Wohn-, Misch- und Kernzonen 237
Anzahl Beschäftigte in überbauten WMK aus der prov. Beschäftigtenstatistik BFS (prov. STATENT 2017 
[EMPTOT]) und Bauzonenstatistik 2020 (AGR)

A7) Anzahl Raumnutzer in Wohn-, Misch- und Kernzonen 1710
A7=A3+A6

A8) Überbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen in ha 42.8
Überbaute WMK Gemeinde nach Bauzonenstatistik 2020 (AGR)

A9) Raumnutzerdichte der Gemeinde (RN/ha) 40
A9=A7/A8

A10) Wohn-, Misch- und Kernzonen gesamt in ha 45.3
Übersichtszonenplan (UZP) und Bauzonenstatisik 2020 (AGR)

K1) Zentralitätsstufe nach Massnahmenblatt C_01 Kein Zentrum
Gemäss C_01 gelten folgende Stufen: ST=Zentren 1 und 2; Z34= Zentren 3 und 4; Z34T= Regionale 
Tourismuszentren; keine= kein Zentrum

K2) Raumtyp nach Massnahmenblatt C_02 ZL
UK=Urbane Kerngebiete; AE=Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen; ZL=Zentrumsnahe ländliche 
Gebiete; HB=Hügel- und Berggebiete

K3) Raumtyp 2 nach Massnahmenblatt C_02 -
In 22 Gemeinden sind zusätzlich Gebiete einem tieferen Raumtypen zugeteilt (im MB C_02 mit * 
bezeichnete Gemeinden der Raumtypen UK und AE)

K4) Massgebende Bevölkerungsentwicklung 4%
Nach Zentralität/Raumtyp: ST=12%, übrige UK=11%, Z34=10%, Z34T=8%, AE=8%, ZL=4%, HB=2%. 
Wobei K4 für Gemeinden mit untergeordnetem Raumtyp (gem. K3) differenziert angewendet wird, 
detaillierte Berechnung s. Tabellenblatt "Tatsächlicher WBB_Detail"

K5) Anzahl zusätzliche Raumnutzer 75
K5= (A7+A4)*K4, wobei K5 für Gemeinden mit untergeordnetem Raumtyp (gem. K3) = 
(A7_RT1*K4_RT1)+(A7_RT2*K4_RT2) unter proportionaler Berücksichtigung von A4, detaillierte 
Berechung s. Tabellenblatt "Tatsächlicher WBB_Detail"

K6) Richtwert Raumnutzerdichte RND 39
Medianwerte der Raumnutzerdichten in den überbauten WMK nach Raumtyp / Zentralität: ST=158, 
UK=85; Z34=57, Z34T=53, AE=53, ZL=39, HB=34

K7) Theoretischer Wohnbaulandbedarf in ha 1.9
K7=K5/K6, wobei K7 für Gemeinden mit untergeordnetem Raumtyp (gem. K3) = 
(K5_RT1/K6_RT1)+(K5_RT2/K6_RT2), detaillierte Berechung s. Tabellenblatt "Tatsächlicher WBB_Detail"

K8) Nutzungsreserven in überbauten WMK für Ermittlung des tatsächlichen 
Wohnbaulandbedarf berücksichtigen

nein

ja=A9<K6; nein=A9>K6 

G1) Unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen in ha -4.4
Grundlagen sind die Flächen aus dem Jahr 2015, "Erhebung unüberbaute Bauzonen" (AGR 2015), Stand 
1.1.2020. Allfällige zwischenzeitliche Erhebungen durch die Gemeinde seit dem 1.1.2020 sind nicht 
berücksichtigt.

G2) Theoretischer Wohnbaulandbedarf abzüglich unüberbaute WMK in ha -2.5
G2= K7-G1

G3) Nutzungsreserven in ha in überbauten WMK zu 1/3 abziehen 0.0
1/3 der Nutzungsreserven abziehen, sofern K8=ja; Ermittlung gem. Methodenbeschrieb 
"Siedlungsentwicklung nach innen" (AHOP SEiN, AGR 2016); Stand 1.1.2020

Tatsächlicher Wohnbaulandbedarf in ha 0.0

Durch die 
Gemeinde zu 
überprüfen

Vom Kanton 
vorgegeben
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Kompen-   
sation WMK

Einzonungen mit flächengleicher Kompensation von WMK möglich nein
A10 < 10 ha oder G1/K7x100 < 200 %

Einzonungen mit gleichzeitig mindestens doppelter Kompensation von WMK möglich ja
G1/K7x100 >= 200 % und A10>=10

Gemeinde mit deutlich zu grossen Bauzonenreserven nein
A10 > =10 ha und G1/A10x100 >=15 % und G1/K7x100 >=200 %; (s. dazu Schreiben AGR an die 
betroffenen Gemeinden vom 31. August 2016)

Hinweis

Ist der tatsächliche Wohnbaulandbedarf WBB = 0, dann besteht kein Nettoeinzonungsbedarf von WMK. Damit 
ein Handlungsspielraum für die Gemeinden besteht, sind Einzonungen von WMK mit gleichzeitig flächengleicher 
oder mindestens doppelter Kompensation von WMK unter gewissen Umständen möglich (s. Merkblatt AGR zum 
MB A_01 vom 1. September 2016). Es werden dabei die folgenden Fälle unterschieden:

Datenstand ist der 1.1.2020. Allfällige zwischenzeitliche Erhebungen durch die Gemeinden (G1 und G3) seit dem 
1.1.2020 sind nicht berücksichtigt.
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Anhang 3  Unüberbaute Bauzonen

Unüberbaute Bauzonen

_ Bericht Erhebung der unüberbauter Bauzonen Stand: 06.06.2024



Wahr

Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Wohn-, Misch- und Kernzonen

1
Erstellungsdatum

06.06.2024

Grund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
kantonal

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGR

Bestehende unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen (AHOP Kap. 3.1)

Überprüfte und ergänzte unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen (AHOP Kap. 3.1, Schritte 1-3)

315 0 Kernzone Kernzone ländlich 784 akzeptiert

967 0 Kernzone Kernzone ländlich 561 akzeptiert

966 0 Kernzone Kernzone ländlich 561 akzeptiert

543 0 Kernzone Kernzone ländlich 477 akzeptiert

431 0 Kernzone Kernzone ländlich 781 akzeptiert

853 0 Mischzone, 2 Geschosse Mischzone, 2 Geschosse 653 akzeptiert

590 0 Mischzone, 2 Geschosse Mischzone, 2 Geschosse 697 akzeptiert

158 0 Mischzone, 2 Geschosse Mischzone, 2 Geschosse 1 812 akzeptiert

562 0 Mischzone, 3 Geschosse Mischzone, 3 Geschosse 1 075 akzeptiert

816 0 Mischzone, 3 Geschosse Mischzone, 3 Geschosse 1 612 akzeptiert

953 0 Mischzone, 3 Geschosse Mischzone, 3 Geschosse 589 akzeptiert

696 0 Wohnzone Wohnzone, 2 Geschosse 5 481 akzeptiert

220 b 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 330 akzeptiert

972 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 685 akzeptiert

749 b 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 462 akzeptiert



Wahr

Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Wohn-, Misch- und Kernzonen

2
Erstellungsdatum

06.06.2024

219 b 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 302 akzeptiert

183
Nr. 2 /
unüberbaute
Fläche

0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 828 akzeptiert

512 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 434 akzeptiert

246 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 864 akzeptiert

363 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 2 636 akzeptiert

260 b 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 269 akzeptiert

18 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 521 nicht geprüft

432 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 111 akzeptiert

658 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 522 nicht geprüft

418.02 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 033 akzeptiert

344 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 2 560 akzeptiert

956 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 658 akzeptiert

906 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 855 akzeptiert

712 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 249 akzeptiert

836 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 623 akzeptiert

775 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 800 akzeptiert

764 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 1 649 akzeptiert

741 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 498 akzeptiert



Wahr

Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Wohn-, Misch- und Kernzonen

3
Erstellungsdatum

06.06.2024

197 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 465 nicht geprüft

779 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 505 nicht geprüft

327 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 495 nicht geprüft

289 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 444 nicht geprüft

351 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 2 153 akzeptiert

554 0 Wohnzone, 2 Geschosse Wohnzone, 2 Geschosse 464 nicht geprüft

Total unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen in rechtskräftiger Nutzungsplanung 41 499

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGR

+ Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen

Geplante Änderungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen (AHOP Kap. 3.2)

Grund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen



Wahr

Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Wohn-, Misch- und Kernzonen

4
Erstellungsdatum

06.06.2024

+ Umzonungen übrige Bauzonen in Wohn-, Misch- und Kernzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

343 0 Grünzone Kernzone 962 nicht geprüft

962Total Umzonungen übrige Bauzonen in Wohn-, Misch- und Kernzonen

- Auszonungen von Wohn-, Misch- und Kernzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Auszonungen von Wohn-, Misch- und Kernzonen

- Umzonungen von Wohn-, Misch und Kernzonen in übrige Bauzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

343 0 Kernzone Grünzone 926 nicht geprüft

926Total Umzonungen von Wohn-, Misch und Kernzonen in übrige Bauzonen

36Bilanz geplante Änderungen in den Wohn-, Misch und Kernzonen



Wahr

Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Wohn-, Misch- und Kernzonen

5
Erstellungsdatum

06.06.2024

Nicht in der Bilanz berücksichtigte Änderungen

Umzonungen innerhalb von Wohn-, Misch- und Kernzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

Zusammenfassung davon
akzeptierte

Total unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen in rechtskräftiger Nutzungsplanung 41 499 38 082

0 0+ Total Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen

962 0+ Total Umzonungen übrige Bauzonen in Wohn-, Misch- und Kernzonen

0 0- Total Auszonungen von Wohn-, Misch- und Kernzonen

926 0- Total Umzonungen von Wohn-, Misch und Kernzonen in übrige Bauzonen

41 535 38 082Total unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen nach Ortsplanungsrevision



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Arbeitszonen

6
Erstellungsdatum

06.06.2024

Bestehende unüberbaute Arbeitszonen (AHOP Kap. 3.1)

Überprüfte und ergänzte unüberbaute Arbeitszonen (AHOP Kap. 3.1, Schritte 1-3)

Grund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
kantonal

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGR

820 0 Arbeitszone Arbeitszone 1 771 akzeptiert

698 0 Arbeitszone Arbeitszone 5 256 akzeptiert

657.02 0 Arbeitszone Arbeitszone 1 316 nicht akzeptiert

669 0 Arbeitszone Arbeitszone 2 469 akzeptiert

Total unüberbaute Arbeitszonen in rechtskräftiger Nutzungsplanung 10 812

Geplante Änderungen in Arbeitszonen (AHOP Kap. 3.2)

+ Einzonungen in Arbeitszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Einzonungen in Arbeitszonen

+ Umzonungen übrige Bauzonen in Arbeitszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Arbeitszonen

7
Erstellungsdatum

06.06.2024

0Total Umzonungen übrige Bauzonen in Arbeitszonen

- Auszonungen von Arbeitszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Auszonungen von Arbeitszonen

- Umzonungen von Arbeitszonen in übrige Bauzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Umzonungen von Arbeitszonen in übrige Bauzonen

0Bilanz geplante Änderungen in den Arbeitszonen

Nicht in der Bilanz berücksichtigte Änderungen

Umzonungen innerhalb von Arbeitszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Arbeitszonen

8
Erstellungsdatum

06.06.2024

Total unüberbaute Arbeitszonen in rechtskräftiger Nutzungsplanung 10 812 9 496

0 0+ Total Einzonungen in Arbeitszonen

0 0+ Total Umzonungen übrige Bauzonen in Arbeitszonen

0 0- Total Auszonungen von Arbeitszonen

0 0- Total Umzonungen von Arbeitszonen in übrige Bauzonen

10 812 9 496Total unüberbaute Arbeitszonen nach Ortsplanungsrevision

Zusammenfassung davon
akzeptierte



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

9
Erstellungsdatum

06.06.2024

Bestehende unüberbaute Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit (AHOP Kap. 3.1)

Überprüfte und ergänzte unüberbaute Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit (AHOP Kap. 3.1, Schritte 1-3)

Grund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
kantonal

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGR

90.01 0 Zone fuer oeffentliche Nutzungen Zone für öffentliche Nutzungen 1 005 akzeptiert

976 0 Zone fuer oeffentliche Nutzungen Zone für öffentliche Nutzungen 6 402 akzeptiert

Total unüberbaute Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit in rechtskräftiger Nutzungsplanung 7 407

Geplante Änderungen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit (AHOP Kap. 3.2)

+ Einzonungen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Einzonungen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

+ Umzonungen übrige Bauzonen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Umzonungen übrige Bauzonen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

10
Erstellungsdatum

06.06.2024

- Auszonungen von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Auszonungen von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

- Umzonungen von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit in übrige Bauzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Umzonungen von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit in übrige Bauzonen

0Bilanz geplante Änderungen in den Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

Nicht in der Bilanz berücksichtigte Änderungen

Umzonungen innerhalb von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

11
Erstellungsdatum

06.06.2024

Total unüberbaute Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit in rechtskräftiger Nutzungsplanung 7 407 7 407

0 0+ Total Einzonungen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

0 0+ Total Umzonungen übrige Bauzonen in Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

0 0- Total Auszonungen von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit

0 0- Total Umzonungen von Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit in übrige Bauzonen

7 407 7 407Total unüberbaute Zonen für öffentliche Nutzungen und Zonen für Sport und Freizeit nach Ortsplanungsrevision

Zusammenfassung davon
akzeptierte



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Hotel- und Ferienhauszonen

12
Erstellungsdatum

06.06.2024

Bestehende unüberbaute Hotel- und Ferienhauszonen (AHOP Kap. 3.1)

Überprüfte und ergänzte unüberbaute Hotel- und Ferienhauszonen (AHOP Kap. 3.1, Schritte 1-3)

Grund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
kantonal

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGR

Total unüberbaute Hotel- und Ferienhauszonen in rechtskräftiger Nutzungsplanung 0

Geplante Änderungen in Hotel- und Ferienhauszonen (AHOP Kap. 3.2)

+ Einzonungen in Hotel- und Ferienhauszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Einzonungen in Hotel- und Ferienhauszonen

+ Umzonungen übrige Bauzonen in Hotel- und Ferienhauszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Umzonungen übrige Bauzonen in Hotel- und Ferienhauszonen

- Auszonungen von Hotel- und Ferienhauszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Hotel- und Ferienhauszonen

13
Erstellungsdatum

06.06.2024

0Total Auszonungen von Hotel- und Ferienhauszonen

- Umzonungen von Hotel- und Ferienhauszonen in übrige Bauzonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.

0Total Umzonungen von Hotel- und Ferienhauszonen in übrige Bauzonen

0Bilanz geplante Änderungen in den Hotel- und Ferienhauszonen

Nicht in der Bilanz berücksichtigte Änderungen

Umzonungen innerhalb von Hotel- und Ferienhauszonen

Zonenbezeichnung
lokal

Zonenbezeichnung
lokal neu

anrechenbare
Fläche in m2

Prüfung AGRGrund-
stück-Nr.

Zusatz zu
Grundstück-Nr.

Grundbuch-
kreis-Nr.



Erhebung der unüberbauten Bauzonen

Wynau
Hotel- und Ferienhauszonen

14
Erstellungsdatum

06.06.2024

Total unüberbaute Hotel- und Ferienhauszonen in rechtskräftiger Nutzungsplanung 0 0

0 0+ Total Einzonungen in Hotel- und Ferienhauszonen

0 0+ Total Umzonungen übrige Bauzonen in Hotel- und Ferienhauszonen

0 0- Total Auszonungen von Hotel- und Ferienhauszonen

0 0- Total Umzonungen von Hotel- und Ferienhauszonen in übrige Bauzonen

0 0Total unüberbaute Hotel- und Ferienhauszonen nach Ortsplanungsrevision

Zusammenfassung davon
akzeptierte



 

Anhang 4  Ortsbauliche Analyse 
  

Ortsbauliche Analyse 
  
  

_ Detaillierte Bewertungstabelle 

_ Grundlagen je Kriterium 



Gemeinde Wynau

Gebietsübersicht

1 Wynau Dorf

2 Gsteig + Schule

3 Bünte + Cholbetti

4 Aegerten

5 Höhestrasse

6 Bernstrasse

7 Einschlagstrasse

8 Leutsche

9 Industriestrasse

10 Obermurgenthal
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Gemeinde Wynau

Ortsbauliche Analyse nach Gebiet

Gebiet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thema Kriterium Gewichtung Wynau Dorf
Gsteig + 

Schule

Bünte + 

Cholbetti
Aegerten Höhestrasse Bernstrasse

Einschlagstras

se
Leutsche

Industriestrass

e

Obermurgenth

al

Ausnutzung Ausnützungsgrad gegnüber AZ max.

2

2:

1:

0:

< 50%

50 - 70%

> 70%

0 2 2 1 2 1 2 2 2 1

Anteil unüberbaute Bauzonen

3

2:

1:

0:

> 15%

6 - 14%

< 5%

0 1 2 1 0 0 0 2 2 0

Raumnutzung

Raumnutzer/ha 1

2:

1:

0:

< 60

60 - 100

> 100

1 1 2 1 2 1 2 2 0 2

1 8 12 6 6 3 6 12 10 4

Kernzonenähe: Kreuzung 

Schulhausstrasse/Aegertenstrasse 2

2:

1:

0:

< 300 m

300 - 500 m

> 500 m

0 1 1 2 2 1 1 0 0 0

ÖV-Güteklasse

2

2:

1:

0:

C

D

keine

0 0 0 1 2 0 1 0 0 1

0 2 2 6 8 2 4 0 0 2

Ortsbauliche Qualität 

(aus Sicht der Fachplaner - Architektur, 

Typologie,  Gestaltung, 

Aufenthaltsqualität)

3

2:

1:

0:

mangelhaft

ausreichend

sehr gut
0 1 1 1 1 2 1 1 2 0

Ausbaustandard / Zustand der 

Bausubstanz

(Schwerpunkt Energie: Dach, Fenster, 

Isolation)

2

2:

1:

0:

mangelhaft

ausreichend

sehr gut
1 0 1 1 1 2 1 1 1 1

Verdichtungspotential durch horizontale

Erweiterung (Anbau) 2

2:

1:

0:

Mehrfamilienhäuser / Zweckbauten

Einfamilienhäuser

Bauernhäuser

0 1 1 2 1 2 1 1 2 0

Verdichtungspotential durch vertikale

Erweiterung (Aufstockung) 1

2:

1:

0:

mehrheitlich Flachdach

vereinzelt Flachdach

mehrheitlich sonstige Dachformen

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

2 5 7 10 7 15 7 7 13 2

Mobilisierung

smöglichkeit

Grundeigentümer 

(möglichst 1 Eigentümer/Gebiet) 3

2:

1:

0:

teilweise Gemeinde

teilweise Unternehmen/ Stiftungen / Genossenschaften

natürliche Personen / Baurecht von Burgergemeinde

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Durchmischung der Altersklassen 

Bewohner 2

2:

1:

0:

Tendenz alte Altersklassen

Durchmischung eher Alte Altersklassen

Ausgewohnen Durchmischung
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

2 5 0 0 0 5 2 0 0 0

5 20 21 22 21 25 19 19 23 8

Gewichtung 3: sehr wichtig geringes Potential

2: mässig wichtig mässiges Potential

1: weniger wichtig hohes Potential

                               

Indikatoren

Lage

Orts-bauliche 

Qualität

PUNKTE

Stand: 02.08.2018│ram, anm 2



Gemeinde Wynau

Ausnützungberechnung nach Gebiet

Gebiet Zone
AZ 

BauR

Geschossanza

hl effektiv Ø

Grundfläche 

Bauten m
2

BGF

m
2

Grundstücks-

fläche m
2

Verhältnis 

Flächen 

zu 

Gebiet%

AZ 

umgesetzt

Ausnutzungsgrad 

gegenüber max. 

AZ

1 Wynau Dorf LZ* 0.6 2.5 11660 29150 68000 0.43 71.4 Ohne Friedhof

2 Gsteig + Schule Gesamt 0.6 1.97 11442 22594 106529 0.21 35.3

W2* 0.6 2.2 9542 20992 82000 0.71 0.26 42.7

Schule 2 1900 3800 24529 0.21 0.15

3 Bünte + Cholbetti Gesamt 0.6 1.91 15454 29562 116200 0.25 42.4

W2* 0.6 1.9 14371 27305 111200 0.96 0.25

M2 0.6 2.2 1083 2383 5000 0.04 0.48

4 Aegerten Gesamt 0.6 2.01 15070 30336 77890 0.39 64.9

Kernzone 0.6 2 7070 14140 35600 0.46 0.40 66.2

W2* 0.6 2 1700 3400 10150 0.13 0.33 55.8

M2 0.6 2.1 5100 10710 21140 0.27 0.51 84.4

M2' 0.6 1.9 1200 2280 11000 0.14 0.21 34.5 Mischzone Schulhausstrasse / Mettlenweg

5 Höhestrasse W2* 0.6 2 5280 10560 57070 0.19 30.8

6 Bernstrasse 0.69 2.12 14930 31692 70500 0.45 64.9

M2 0.6 1.8 6400 11520 38000 0.54 0.30 50.5

M3 0.8 2.5 8530 21325 32500 0.46 0.66 82.0

7 Einschlagstrasse W2* 0.6 1.5 3260 4890 19800 0.25 41.2

8 Leutsche M2 +W2* 0.6 1.9 5900 11210 48000 0.41 0.23 38.9 Gebäude in der M2 an Bernstrasse: GZ ca. 2.8

9 Industriestrasse 0.77 1.51 10560.00 15951 68800 0.59 0.23 30.0

M2 0.6 2.2 1560 3432 9500 0.14 0.36 60.2

A* 0.8 1.4 9000 12600 59300 0.86 0.21 26.6

10 Obermurgenthal
UeO 

Obermurgenthal
0.6 2.3 4400 10120 27100 0.23 0.37 62.2

* AZ für W2 und LWZ wurde von AZ M2 übernommen, AZ A wurde von AZ M3 

übernommen

02.08.2018 3



Gemeinde Wynau

unüberbaute Bauzonen nach Gebiet *

Gebiet Grundstücksfläche m
2

unüberbaute BZ m
2
*Verhältnis %

Gebiet Nr.Grundstück-Nr.Zonentyp lokalTyp der unüberbauten BauzoneFläche [m2]Stand der unüberbauten Bauzonen

1 Wynau Dorf 68000 0 0 2 418.02 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 1033.18 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

2 Gsteig + Schule 106529 8844.93 8 2 510 Zone fuer oeffentliche NutzungenParzelle 6667.82 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 Bünte + Cholbetti 116200 18162.82 16 2 836 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 622.73 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 Aegerten 77890 5739.39 7 2 861 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 521.2 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

5 Höhestrasse 57070 1004.72 2 3 183 Wohnzone, 2 GeschosseParzellenteil 827.9 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

6 Bernstrasse 70500 3340.03 5 3 246 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 863.91 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

7 Einschlagstrasse 19800 0 0 3 260 Wohnzone, 2 GeschosseParzellenteil 1776.5 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

8 Leutsche 48000 9259.47 19 3 280 Wohnzone, 2 GeschosseParzellenteil 1369.2 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

9 Industriestrasse 68800 10192.72 15 3 344 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 2560.19 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

10 Obermurgenthal 27100 0 0 3 351 Wohnzone, 2 GeschosseParzellenteil 2153.12 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

* Wurde aufgrund der Daten der Überprüfung der BZ durch die Gemeinde erstellt 3 363 Wohnzone, 2 GeschosseParzellenteil 2635.81 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 712 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 1249.13 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 741 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 497.81 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 749 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 1110.02 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 775 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 800.02 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 906 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 1855.12 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 940 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 633.85 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

3 956 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 658.14 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 315 Kernzone Parzelle 783.87 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 343 Kernzone Parzelle 925.52 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 431 Kernzone Parzellenteil 781.15 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 543 Kernzone Parzelle 476.97 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 764 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 1649.29 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 966 Kernzone Parzelle 561.27 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

4 967 Kernzone Parzelle 561.32 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

5 90.01 Zone fuer oeffentliche NutzungenParzelle 1004.72 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

6 562 Mischzone, 3 GeschosseParzellenteil 1074.93 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

6 816 Mischzone, 3 GeschosseParzelle 1612.21 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

6 853 Mischzone, 2 GeschosseParzelle 652.89 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

8 432 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 1110.79 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

8 483 Wohnzone, 2 GeschosseParzellenteil 1689.55 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

8 696 Wohnzone Parzelle 5480.74 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

8 739 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 668.81 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

8 874 Wohnzone, 2 GeschosseParzelle 309.58 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

9 590 Mischzone, 2 GeschosseParzelle 696.66 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

9 669 Arbeitszone Parzelle 2468.51 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

9 698 Arbeitszone Parzelle 5256.25 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut

9 820 Arbeitszone Parzelle 1771.3 *** Korrekt: (Teil-)Parzelle ist unüberbaut
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Gemeinde Wynau

Zentrumsnähe 

(Kreuzung Aegertenstrasse/Poststrasse/Schulhausstrasse)
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Gemeinde Wynau

ÖV Güteklassen

02.08.2018 6



Gemeinde Wynau

Alter der Bausubstanz nach Gebiet

Gebiet vor 1919 1919 - 1945 1946 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1985 1986 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 ab 2011

1 Wynau Dorf

2 Gsteig + Schule 8 12 14 4 2 7 9 18

3 Bünte + Cholbetti 17 20 27 19 11 11 8 3 6 13

4 Aegerten 27 17 7 9 1 4 7 8

5 Höhestrasse 9 28 6 1 1

6 Bernstrasse 6 7 17 4 2 2 2 8 2

7 Einschlagstrasse 20 16

8 Leutsche 4 7 12 3 1 2 1 9

9 Industriestrasse 2 2 2

10 Obermurgenthal 7 1

Alter der Bausubstanz
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Gemeinde Wynau

Eigentümerverhältnisse nach Gebiet

Gebiet natürliche Personen Genossenschaften Unternehmen Burgergemeinde Gemeinde Bemerkung

1 Wynau Dorf x

2 Gsteig + Schule x x x x ca. 15 Liegenschaften sind Eigentum von Genoss. / Untern.

3
Bünte + Cholbetti x x

ca. 1/3 der Liegenschaften ist Eigentum der Burgergemeinde, im 

Baurecht abgegeben

4 Aegerten x

5 Höhestrasse x

6 Bernstrasse x x x 2/3 Natürliche Personen, 1/3 Unternehmen Burgergemeinde

7
Einschlagstrasse x

90% der Liegenschaften ist Eigentum der Burgergemeinde, im 

Baurecht abgegeben

8 Leutsche x

9 Industriestrasse x

10 Obermurgenthal x

Da die Burgergemeinde die Parzellen im Baurecht abgegeben hat, wird 

das Eigentümerverhältnis dieser Parzellen als natürliche Personen 

behandelt
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Gemeinde Wynau

Alterklasse nach Gebiet

Gebiet 

1 Wynau Dorf 1

2 Gsteig + Schule 1

3 Bünte + Cholbetti 0

4 Aegerten 0

5 Höhestrasse 0

6 Bernstrasse 1

7 Einschlagstrasse 1

8 Leutsche 0

9 Industriestrasse 0

10 Obermurgenthal 0

0 Ausgewogen alt/jung

1 Durchmischung eher alte Altersklassen

2 Vorwiegend Alte Alterklasse
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Gemeinde Wynau

Raumnutzerdichte nach Gebiet

Gebiet 

1 Wynau Dorf k.A. 1

2 Gsteig + Schule 30 - 100 1

3 Bünte + Cholbetti 0 - 60 2

4 Aegerten 30-100 1

5 Höhestrasse 0 - 60 2

6 Bernstrasse 30 - 100 1

7 Einschlagstrasse 30 - 60 2

8 Leutsche 0 - 60 2

9 Industriestrasse 0 - 140 0

10 Obermurgenthal 30 - 60 2

2 _ 0-60

1_ 60-100

0_ ü100

02.08.2018 10



 

Anhang 5  Massnahmenblätter Potentialgebiete 
  

Massnahmenblätter Potentialgebiete 
  
  

_ Massnahmenblatt Aegerten 

_ Massnahmenblatt Bernstrasse 

_ Massnahmenblatt Industriestrasse 



Wynau: Potenzialgebiete Siedlungsentwicklung nach Innen 

Massnahmenblätter   

Betreff: Wynau Potentialgebiete 1/3 

 

Aegerten  
 

 

 

Beschrieb und Potential  

Entwicklungspotential besteht durch die zentrale Lage,  Verdichtungspotential besteht durch Anbau und/oder 

Aufstockung. Es ist durch einige Mehrfamilienhäuser und unterschiedliche Nutzungen eine heterogene 

Mischung der Bautypologien vorhanden, was kreativen Raum lässt für verdichtetes Bauen. Im 

Kreuzungsbereich Schul-Post-Aegertenstr. ist die Erdgeschossnutzung vorwiegend gewerbeorientiert. Entlang 

der Aegertenstrasse sind vorherrschend Wohnnutzungen im Erdgeschoss angesiedelt.  

Die Altersdurchmischung im Bestand ist gut und soll weiterhin beibehalten werden. Die meisten Grundstücke 

sind im Besitz von natürlichen Personen. 

Ziel Das Gebiet wird entsprechend seiner Zuordnung zur Kernzone als solche 

weiterentwickelt. 

Zeithorizont ☐ kurzfristig    ☐ mittelfristig    ☒ langfristig 

Priorität ☐ hoch    ☒ mittel   ☐ gering 

Massnahmen/ 

Empfehlung 
Um die Kernzone zu stärken soll diese durch die Erhöhung der Bauten prägnanter 

hervortreten. Es sind bereits heute einzelne Bauten mit 3 VG vorhanden. Damit der 

Ortskern als solches erhalten und gestärkt wird, soll das Ortsbild im Bereich der 

Dachgestaltung einheitlich bleiben.  

Um eine Fassung des Ortseingangs zu erzielen ist im Bereich Oberägerten und im 

Übergang zur Kernzone eine Erhöhung der Gesamthöhen vorzunehmen. 

Anpassung in der 

Nutzungsplanung 

- Aufzonung von W2 auf W3 in Oberägerten.  

- Kernzone von max. 2 VG auf 3 VG erhöhen 

- Einschränkung der Dachgestaltung in Kernzone (kein Flach- oder Pultdach 

zulässig) 

Auswirkungen Von Anpassungen 

betroffene Fläche 
48‘736 m2 

 Bestehend  Neu 

Nutzfläche 19‘568 m2 Ca. 30‘000 m2 

Wohnraum 40m2/Person 1 490 EW  Ca. 730 EW 
1 

map.apps.be.ch Karte Siedlungsentwicklung nach Innen, Thema: Mittlere Wohnfläche in m2/Person (Stand: Juli 2018) 

 

 

 

 

 



Wynau: Potenzialgebiete Siedlungsentwicklung nach Innen 

Massnahmenblätter   

Betreff: Wynau Potentialgebiete 2/3 

 

Bernstrasse  
 

 

 

Beschrieb und Potential  

Der Ausbaustandart sowie die ortsbauliche Qualität des Gebiets sind eher mangelhaft und weisen dadurch 

grosse Potentiale zur Entwicklung auf. Verdichtungspotential besteht vorwiegend im vertikalen Anbau und 

teilweise in der Aufstockung. Ein Teil der Grundstücke ist in Besitz von Unternehmen/ Stiftungen/ 

Genossenschaften, eine Entwicklung zur Verbesserung der ortsbaulichen Qualität kann mit der 

Gewerbeunterstützung verbunden werden. Im Gebiet Bernstrasse ist die bestehende Ausnutzung gut. Es sind 

nur wenige unüberbaute Bauzonen vorhanden. 

 

Ziel Durchfahrtscharakter der Bernstrasse verringern (z.B. Aufenthalts- und 

Querungsmöglichkeiten schaffen). Fassung der Bernstrasse verbessern. 

Zeithorizont ☐ kurzfristig    ☐ mittelfristig    ☒ langfristig 

Priorität ☒ hoch    ☐ mittel   ☐ gering 

Massnahmen/ 

Empfehlung 

Die Bernstrasse soll die Priorität „Gewerbenutzung“ beibehalten, dies auch damit 

die Bernstrasse nicht mit der Kernzone konkurenziert. Im nördlichen Abschnitt ist 

M2 in M3 aufzuzonen, um eine bessere Fassung der Strasse zu erzeugen. Ein 

Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Bernstrasse deckt Möglichkeiten auf und 

konkretisiert Potenziale. 

Im Gebiet der Guggelmannhäuser, soll die Lärmsituation baurechtlich gesichert 

werden. Die bestehende W2 ist in eine M2 umzuzonen. 

Anpassung in der 

Nutzungsplanung 

- Aufzonung von M2 auf M3 im nördlichen Strassenbereich 

- Umzonung von W2 in M2 der ehem. Baugruppe Guggelmann 

Auswirkungen Von Anpassungen 

betroffene Fläche 
12‘780 m2 

 Bestehend  Neu 

Nutzfläche 10‘276 m2 ca. 15‘500 m2 

Raumnutzer / ha 

überbauter Fläche 2 
Ø 50  Ca. Ø 75 

2 
map.apps.be.ch Karte Siedlungsentwicklung nach Innen, Thema: Raumnutzerdichte (Stand: Juli 2018)

 

 

 

 
 
 



Wynau: Potenzialgebiete Siedlungsentwicklung nach Innen 

Massnahmenblätter   

Betreff: Wynau Potentialgebiete 3/3 

 

Industriestrasse  
 

 

 

Beschrieb und Potential  

Das Gebiet weisst eine niedrige Ausnutzung auf. Grosse Flächen sind unüberbaut,  die überbauten Flächen 

sind nicht voll ausgenutzt. Zusätzlich liegt ein Verdichtungspotential durch horizontale Erweiterung vor. Als 

Eingangstor zur Gemeinde Wynau ist eine Fassung der Bernstrasse vorzusehen. Dies kann mittels 

Verdichtung (Aufzonung) im heuteigen M2-Gebiet erwirkt werden. 

 

Ziel Nutzung der Entwicklungs-/ Ausnützungspotenziale erhöhen. 

Zeithorizont ☐ kurzfristig    ☐ mittelfristig    ☒ langfristig 

Priorität ☐ hoch    ☒ mittel   ☐ gering 

Massnahmen/ 

Empfehlung 

Um den Ortseingang zu bezeichnen soll die M2 in eine M3 aufgezont werden. 

Prägnantere Bauten leiten den Weg entlang der Bernstrasse nach Wynau. 

Gewerbe unterstützen und zur Weiterentwicklung und damit besseren Ausnützung 

motivieren, z.B. mittels Wirtschaftsanlass. 

Anpassung in der 

Nutzungsplanung 
- Aufzonung von M2 auf M3. 

Auswirkungen Von Anpassungen 

betroffene Fläche 
5‘169 m2 

 Bestehend Neu 

Nutzfläche 2786 m2 ca. 4‘000 m2 

Raumnutzer / ha 

überbauter Fläche 2 
Ø 3  Ca. Ø 5 

2 
map.apps.be.ch Karte Siedlungsentwicklung nach Innen, Thema: Raumnutzerdichte (Stand: Juli 2018)

 

 



 

Anhang 6  Aus-, Um-, Auf- und Einzonungen 
  

Aus-, Um-, Auf- und Einzonungen 
  
  

_Übersicht der betroffenen Parzellen 

 



Gemeinde Wynau, Ortsplanungsrevision

Umzonungen, Aufzonungen, Einzonungen, Auszonungen

Parzellen-Nr.

Vorhaben 

(von welcher Zone in 

welche Zone?)

Begründung  Fläche (m2) 

Umzonungen: 510 ZOeN in W2

Die bestehende Autogarage entspricht nicht der zugeteilten Zone für öffentliche Nutzungen. 

Die Parzelle 510 wurde im Juni 2018 abparzelliert. Die Parzelle 510 wird nun der Nutzung 

W2 zugeordnet.

                      250.00 

29 Verkehrsfläche in ZOeN Auf der Parzelle kommen gemeindeeigene Parkplätze zu stehen - die MWA-Pflicht entfällt                       320.00 

492 W2 in M2
Eindeutige Zuordnung der Parzelle zu einer Zone. Keine Durchschneidung der Parzelle und 

damit bessere Nutzungsmöglichkeit
                        90.00 

209 M2 in W2 vgl. Parzelle 492                         35.00 

523 W3 in M3
Eindeutige Zuordnung der Parzelle zu einer Zone. Keine Durchschneidung der Parzelle, 

Einheitliche Bauzone für den Grundeigentümmer und damit bessere Überbaubarkeit
                   2’380.00 

524 W3 in M3 vgl. Parzelle 523                    2’330.00 

766 W2 in M2

Durch die Bernstrasse sind die Liegenschaften einer grösseren Lärmquelle ausgesetzt. 

Durch die Umzonung kann auf die überlagerte Festlegung der ES III verzichtet und die 

Nutzungsvielfallt kann gefördert werden. 

                      372.00 

767 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       440.00 

768 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       427.00 

769 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       434.00 

770 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       445.00 

763 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       435.00 

771 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       405.00 

772 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       391.00 

773 W2 in M2 vgl. Parzelle 766                       400.00 

774 W2 in M2 vgl. Parzelle 766 352.00                      

                  9’506.00 

Aufzonungen: 388 K 2G in K 3G
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und zur Stärkung der Kernzone (Potential Gebiet Aegerten)
                      558.00 

315 K 2G in K 3G siehe oben                       784.00 

202 K 2G in K 3G siehe oben                    1’095.00 

20 K 2G in K 3G siehe oben                       146.00 

564 K 2G in K 3G siehe oben                       659.00 

417 K 2G in K 3G siehe oben                    2’084.00 

128 K 2G in K 3G siehe oben                       582.00 

776 K 2G in K 3G siehe oben                       851.00 

153 K 2G in K 3G siehe oben                    1’491.00 

584 K 2G in K 3G siehe oben                       493.00 

482 K 2G in K 3G siehe oben                       454.00 

236 K 2G in K 3G siehe oben                    1’554.00 

215 K 2G in K 3G siehe oben                       113.00 

131 K 2G in K 3G siehe oben                    1’334.00 

431 K 2G in K 3G siehe oben                    2’448.00 

536 K 2G in K 3G siehe oben                       117.00 

93 K 2G in K 3G siehe oben                         99.00 

555 K 2G in K 3G siehe oben 742.00                      

214 K 2G in K 3G siehe oben 396.00                      

22 K 2G in K 3G siehe oben 25.00                        

213 K 2G in K 3G siehe oben 532.00                      

454 K 2G in K 3G siehe oben 418.00                      

177 K 2G in K 3G siehe oben 453.00                      

508 K 2G in K 3G siehe oben 347.00                      

583 K 2G in K 3G siehe oben 265.00                      

266 K 2G in K 3G siehe oben 2’164.00                   

404 K 2G in K 3G siehe oben 655.00                      

118 K 2G in K 3G siehe oben 1’204.00                   

540 K 2G in K 3G siehe oben 39.00                        

242 K 2G in K 3G siehe oben 1’005.00                   

551 K 2G in K 3G siehe oben 106.00                      

343 K 2G in K 3G siehe oben 2’280.00                   

221 K 2G in K 3G siehe oben 1’083.00                   

965 K 2G in K 3G siehe oben 561.00                      

966 K 2G in K 3G siehe oben 561.00                      

967 K 2G in K 3G siehe oben 561.00                      

449 K 2G in K 3G siehe oben 698.00                      

543 K 2G in K 3G siehe oben 568.00                      

259 K 2G in K 3G siehe oben 703.00                      

196 K 2G in K 3G siehe oben 432.00                      

466 K 2G in K 3G siehe oben 412.00                      

426 K 2G in K 3G siehe oben 395.00                      

Total Umzonungen

13.07.2021 1



Gemeinde Wynau, Ortsplanungsrevision

Umzonungen, Aufzonungen, Einzonungen, Auszonungen

Parzellen-Nr.

Vorhaben 

(von welcher Zone in 

welche Zone?)

Begründung  Fläche (m2) 

442 K 2G in K 3G siehe oben 316.00                      

232 K 2G in K 3G siehe oben 454.00                      

495 K 2G in K 3G siehe oben 465.00                      

541 K 2G in K 3G siehe oben 428.00                      

192 K 2G in K 3G siehe oben 154.00                      

147 K 2G in K 3G siehe oben 288.00                      

233 K 2G in K 3G siehe oben 424.00                      

206 K 2G in K 3G siehe oben 557.00                      

425 K 2G in K 3G siehe oben 1’126.00                   

324 K 2G in K 3G siehe oben 740.00                      

245 K 2G in K 3G siehe oben 606.00                      

556 K 2G in K 3G siehe oben 440.00                      

Total K 2G in K 3G
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und zur Stärkung der Kernzone (Potential Gebiet Aegerten)
37’465.00                

148 W2 in W3
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und zur Stärkung des Orteingangs (Potential Gebiet Aegerten)
                   1’245.00 

168 W2 in W3 siehe oben                       783.00 

21 W2 in W3 siehe oben                       247.00 

125 W2 in W3 siehe oben                       457.00 

881 W2 in W3 siehe oben                       507.00 

733 W2 in W3 siehe oben                       865.00 

124 W2 in W3 siehe oben                       566.00 

19 W2 in W3 siehe oben                         49.00 

762 W2 in W3 siehe oben                    1’337.00 

764 W2 in W3 siehe oben                    1’655.00 

895 W2 in W3 siehe oben                       542.00 

495 W2 in W3 siehe oben                       120.00 

897 W2 in W3 siehe oben                       589.00 

882 W2 in W3 siehe oben                       625.00 

878 W2 in W3 siehe oben                       412.00 

879 W2 in W3 siehe oben                       455.00 

Total W2 in W3
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und zur Stärkung des Orteingangs (Potential Gebiet Aegerten)
                10’454.00 

490 M2 in M3
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und zur Stärkung des Orteingangs (Potential Gebiet Aegerten)
                   1’060.00 

205 M2 in M3 siehe oben                       539.00 

457 M2 in M3 siehe oben                       535.00 

381 M2 in M3 siehe oben                    1’090.00 

511 M2 in M3 siehe oben                       496.00 

138 M2 in M3 siehe oben                       820.00 

357 M2 in M3 siehe oben                       768.00 

286 M2 in M3 siehe oben                       792.00 

265 M2 in M3 siehe oben                       640.00 

288 M2 in M3 siehe oben                       714.00 

467 M2 in M3 siehe oben                       724.00 

523 M2 in M3
Eindeutige Zuordnung der Parzelle zu einer Zone. Keine Durchschneidung der Parzelle, 

Aufzonung zur ermöglichung der verdichteten Bauweise
                      120.00 

524 M2 in M3 vgl. Parzelle 523                    4’482.00 

Total M2 in M3
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und Fassung der Bernstrasse (Potentialgebiet Bernstrasse)
                12’780.00 

180 M2 in M3
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und Fassung der Bernstrasse (Potentialgebiet Industriestrasse)
                      546.00 

413 M2 in M3 siehe oben                       649.00 

299 M2 in M3 siehe oben                    2’566.00 

505 M2 in M3 siehe oben                    1’408.00 

Total M2 in M3
Aufzonung zur Ermöglichung der verdichteten Bauweise, Ausschöpfung 

Verdichtungspotential und Fassung der Bernstrasse (Potentialgebiet Industriestrasse)
                  5’169.00 

2VG auf 3VG

Wohn-, Misch- & Kernzone
                65’868.00 

Auszonungen: 395 ZOeN in LWZ

Es befinden sich keine öffentliche Infrastrukturen auf den Parzellen Flächen und sie dient 

nicht als Reserve. Bestehende Bauten liegen in zwei unterschiedliche Nutzungszonen bzw. 

in Bauzone und in der Landwirtschaftszone. Zur Erreichung der Planungssicherheit sowie 

zur Gleichbehandlung der umliegenden Eigentümer wird die Parzelle ausgezont. 

                      464.00 

717 ZOeN in LWZ vgl. Parzelle 395                         21.00 

132 ZOeN in LWZ vgl. Parzelle 395 230.00                      

Total Auszonungen 715.00                     

Einzonungen:

                             -   

Total Aufzonungen

Total Einzonungen

13.07.2021 2



 

Anhang 7  Nachweis Umgang Nutzungsziffer  
  

Nachweis Umgang Nutzungsziffer  
  
  

_ Nachweis zum Umrechnungsfaktor Ausnützungsziffer zu Geschossflächenziffer 
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OPR Wynau   

Auftraggeber  Einwohnergemeinde Wynau Verfasserin  Rahel Muff 

  Datum  24.05.2024 

Nachweis Einführung maximal GFZo 

Die Gemeinde Wynau legt heute im Baureglement für die Zonen Wohnzone W3, Mischzone M2 und 

Mischzone M3 eine Ausnützungsziffer fest. Im Rahmen der Anpassung an die BMBV soll im Baureglement 

neu die Ausnützungsziffer (AZ) durch die Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo) abgelöst werden. Da 

die GFZo die wesensmässig gleiche Nutzungsziffer darstellt wie die aktuell eingesetzte AZ.  

Nachfolgend die Evaluierung, wie sich eine Bebauung durch den Umrechnungsfaktor 1,1 im Vergleich zu 

1,0 verhält. Dabei wurden zwei Parzellen in den Zonen W3 und M3 sowie zwei Parzellen in der M2 be-

leuchtet. 

Abbildung 1 Übersicht untersuchter Standorte 

1 Fazit der Untersuchung 

Die Umrechnung nimmt die Gemeinde mittels Faktor 1,1 auf Basis der aktuellen AZ vor. 

Durch die GFZo mit dem Umrechnungsfaktor von 1,1 (0.7 und 0.9) wird die Geschossfläche um 10% er-

höht, was die Lücke zwischen der anrechenbaren Geschossfläche (aGF) der AZ und der Geschossfläche 

der GFZo füllt. Dadurch wird sichergestellt, dass wie bis anhin auch Garagenplätze für die Wohnnutzung 

wie auch für die Gewerbenutzung in der Nutzungsziffer abgebildet und somit umsetzbar sind. Spezifisch in 

der Bauzone für Wohnnutzung W3 sind dadurch zum Beispiel Gemeinschaftsräume, welche soziale Aus-

tausche und somit den Nachhaltigkeitsgedanken fördern, möglich. In der Mischnutzungen können oberir-

disch angesiedelte Technikräume sowie Garagen ebenfalls weiterhin ermöglicht werden.  

  



Nachweis Ortsplanungsrevision Wynau 

 Nachweis Einführung maximaler GFZo 
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2 Mischzone M2 

Beispiel: Parzelle 211 (Fläche: 1'607 m2) 

 

 

Ausnützungsziffer 

AZ 0,6 

Theoretische aGF: 960 m2 

 

Aktuelle umgesetzte oberir-

dische Geschossfläche: ca. 

1'100 m2 

 

 

 

Geschossflächenziffer oberirdisch 

Umwandlung 1,0 

GFZo 0,6 

Gebäudebreite: 13 m 

Gebäudelänge 25 m 

Geschossfläche: 960 m2 

 

Umwandlung 1,1 

GFZo 0,7 

Gebäudebreite: 15 m 

Gebäudelänge: 25 m 

Geschossfläche: 1'120 m2 

 

 
  



Nachweis Ortsplanungsrevision Wynau 

 Nachweis Einführung maximaler GFZo 
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Beispiel: Parzelle 169 (Fläche: 942 m2) 

  

 

Ausnützungsziffer 

AZ 0.6 

Theoretische aGF: 565 m2 

 

Aktuelle umgesetzte oberir-

dische Geschossfläche: ca. 

300 m2 

 
 
 

 

 

Geschossflächenziffer oberirdisch 

Umwandlung 1,0 

GFZo 0.6 

Gebäudebreite: 14 m 

Gebäudelänge 20 m 

Geschossfläche: 565 m2 

 

Umwandlung 1,1 

GFZo 0.7 

Gebäudebreite: 15 m 

Gebäudelänge: 22 m 

Geschossfläche: 659 m2 

 



Nachweis Ortsplanungsrevision Wynau 

 Nachweis Einführung maximaler GFZo 
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3 Mischzone MA3 / Wohnzone W3 

Beispiel: Parzelle 531(Fläche: 2'443m2) 

 

 

Ausnützungsziffer 

AZ 0,8 

Theoretische aGF: 1'950 m2 

 

Aktuelle umgesetzte oberir-

dische Geschossfläche: ca. 

1'700 m2 

 
 
 

 
 

Geschossflächenziffer oberirdisch 

Umwandlung 1,0 

GFZo 0,8 

Gebäudebreite: 24 m 

Gebäudelänge 40 m 

Geschossfläche: 1'950 m2 

 

Umwandlung 1,1 

GFZo 0,9 

Gebäudebreite: 27 m 

Gebäudelänge: 40 m 

Geschossfläche: 2'200 m2 

 



Nachweis Ortsplanungsrevision Wynau 

 Nachweis Einführung maximaler GFZo 
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Beispiel: Parzelle 523 (Fläche: 2'500 m2) 

➢ Alt: Wohnzone 3 / Neu: Mischzone MA 3 

  

 

Ausnützungsziffer 

AZ 0.8 

Theoretische aGF: 2'000 m2 

 

Aktuelle umgesetzte oberir-

dische Geschossfläche: ca. 

2'100 m2 

 

  

Geschossflächenziffer oberirdisch 

Umwandlung 1,0 

GFZo 0.8 

Gebäudebreite: 25 m 

Gebäudelänge 40 m 

Geschossfläche: 2'000 m2 

 

Umwandlung 1,1 

GFZo 0.9 

Gebäudebreite: 27 m 

Gebäudelänge: 40 m 

Theoretische Geschossflä-

che: 2'250 m2 

Effektive Geschossfläche: 

2'100 m2   
 

GFZo kann aufgrund der Einschränkung zu Gebäudelänge sowie Grenz-

abstände nicht ausgeschöpft werden 

 



 

Anhang 8  Waldfeststellung  
  

Waldfeststellung  
  
  

_ Kopie Grundbuchpläne 1:500   
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Anhang 9  Gewässerraum Berechnung 
  

Gewässerraum Berechnung 
  
  

_ Tabelle der untersuchten Fliessgewässerabschnitte  

 



Gemeinde Wynau

Gewässerraum Festlegung

Bezeichnung Gegebenheit Berechnung eGSB Gewässerraum Bemerkung

1 Mühlekanal

Fliessgewässer mit kulturhistorischer Bedeutung: 

Industriekanal Mühle

Künstlich, starkt beeinträchtigt

Hochwasser mittlere Gefährdung

Gemischte Zone, Weiler mit schützenswerten Bauten

2.5 * nGSB +7m

Faktor 2.0

mit OIK IV besprochen
3.5m 24.5m

Reduktion des Gewässerraums bei Mühle 

-> Festlegung als dicht überbautes Gebiet

2 Mürlibach Abfluss der Kiesgrube - - Ist eingedohlt, mit OIK IV besprochen

3 Mürlibach Süd Landschaftsschutzgebiet, Wenig beeinträchtigt
2.5 * nGSB + 7m

Faktor 1.5
3.5m 20m kein Landschaftsschutzgebiet von übergeordnetem Interesse

4 Guegiloch
Landschaftsschutzgebiet, Wenig beeinträchtigt

Nebenzweig der Murg

2.5 * nGSB + 7m

Faktor 1.5
3.5m 20m kein Landschaftsschutzgebiet von übergeordnetem Interesse

5 Murg Nord Naturnah faktor 1.0

2.5 * nGSB + 7m

Faktor 1.0

mit OIK besprochen

14m 42m

Mittelwert eGSB von 14m dafür durchgehend Faktor 1.0

Reduktion des Gewässerraums im Bereich Schützenswerter Bauten und 

Murgbrücke -> Festlegung als dicht überbautes Gebiet  (Gebiet 

Obermurgenthal)

6 Murg Mitte

Landschaftsschongebiet

eingeschränkt faktor 1.5

erhebliche Hochwassergefährdung

2.5 * nGSB + 7m

Faktor 1.0

mit OIK IV besprochen

14m 42m Mittelwert eGSB von 14m dafür durchgehend Faktor 1.0

7 Murg Süd
Landschaftsschutzgebiet, wenig Beeinträchtigt, Faktor 1.5, 

Erhebliche Hochwassergefahr

2.5 * nGSB + 7m

Faktor 1.0

mit OIK IV besprochen

14m 42m Mittelwert eGSB von 14m dafür durchgehend Faktor 1.0

8 Brunnbach

Ufervegetation, punktuelle Verbaut, 

Faktor 1.5

BLN Gebiet

Nach Tabelle "minimale 

Gewässerraumbreiten 

Faktor 1.5 " Biodiversitätskurve

3m 32m
erhöhter Gewässerraum festgelegt

BLN Gebiet / Kant. Naturschutzgebiet

9
Brunnbach

Hochwasserkanal

Ufervegetation, punktuelle Verbaut, 

Faktor 1.5

BLN Gebiet

Nach Tabelle "minimale 

Gewässerraumbreiten 

Faktro 1.5 " Biodiversitätskurve

3m 32m
erhöhter Gewässerraum festgelegt

BLN Gebiet / Kant. Naturschutzgebiet

A1 USP 1

EWW, beginn des BLN 1319 

Ufervegetation

Uferschutzzone A

15m einseitig
+ 15m in denen keine Bauten und Anlagen zulässig sind (Freihaltegebiet)

(Vorschlag von OIK IV vom 21.09.2017)

A2 USP 2

BLN 1319

Ufervegetation

Uferschutzzone A

15m einseitig
+ 15m in denen keine Bauten und Anlagen zulässig sind (Freihaltegebiet)

(Vorschlag von OIK IV vom 21.09.2017)

A3 USP 3

BLN 1319

Ufervegetation

Uferschutzzone A & D

15m einseitig
+ 15m in denen keine Bauten und Anlagen zulässig sind (Freihaltegebiet)

(Vorschlag von OIK IV vom 21.09.2017)

A4 USP 4

BLN 1319

Ufervegetation

Uferschutzzone B & C

15m einseitig
+ 15m in denen keine Bauten und Anlagen zulässig sind (Freihaltegebiet)

(Vorschlag von OIK IV vom 21.09.2017)

A5 USP 5

BLN 1319

Ufervegetation

Uferschutzzone A & C

15m einseitig
+ 15m in denen keine Bauten und Anlagen zulässig sind (Freihaltegebiet)

(Vorschlag von OIK IV vom 21.09.2017)

Stand: 05.05.2021 │ram 1



 

Anhang 10  Vorinformation bezüglich Einführung Gewässerraum 
  

Vorinformation bezüglich Einführung Gewässerraum 
  
  

_ Protokoll der Information und Diskussion vom 25. April 2017 
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Information und Diskussion zur Gewässerraumausscheidung 

Dienstag, 25. April 2017, 19.30 h 
 

Anwesende Referenten: Roger Spühler, Hermann Häni, Fabienne Würsten 

 

Anwesende Bewirtschafter: Niklaus Widmer, Jakob Hausheer, Stefan Bühler, Gerhard Richard, Alfred 

Brand, René Deppeler, Adrian Herzig, Lorenz Wüthrich 

 
 

Roger Spühler, Gemeinderat eröffnet den Informationsanlass und übergibt das einleitende Wort an 

den Ackerbaustellenleiter, Hermann Häni. 

 

Hermann Häni begrüsst alle Anwesenden und teilt mit, dass diese Veranstaltung auf informativer 

Basis erfolgt. Bereits bei der Ausarbeitung eines ersten Entwurfs sollen die Bewirtschafter in die 

Ausscheidung der Gewässerräume einbezogen werden damit die direkt Betroffenen möglichst früh 

mitwirken können und in die Gewässerraumausscheidung einbezogen werden. 

 

Roger Spühler erläutert das Thema Gewässerraumaussscheidung wie folgt: 

 

Ablauf: 

1) Einleitung 

2) Festlegung des Gewässerraums 

3) Bewirtschaftung 

4) Anlagen im Gewässerraum 

5) Entwurf, GBR Wynau 

6) Diskussion 

 

1) Einleitung 

Der Bund hat Ende 2009 mit der Revision des Gewässerschutzgesetztes wie auch der 

Gewässerschutzverordnung Änderungen beschlossen, die naturnähere Gewässer zum Ziel haben. 

 

Ziel der Gewässerraumausscheidung ist die Förderung von Renaturierungsmassnahmen, die 

Sicherstellung einer extensiven Nutzung des Gewässerraums und eine Milderung der negativen 

Folgen der Wasserkraftnutzung.  

 

Mit der neuen Regelung entlang von Fliessgewässern werden gemäss Berechnungen des Bundes 

rund 20‘000 ha zusätzlich extensiviert. Um diese Ertragseinbussen zu entschädigen, hat der Bund 

entschieden, das Budget für Direktzahlungen um 20 Millionen Franken pro Jahr aufzustocken.  
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Im Kanton Bern sind die Gemeinden für die raumplanerischer Festlegung und Dimensionierung der 

Gewässerräume zuständig. Im Rahmen eines kommunalen Planverfahrens sind wir derzeit daran die 

Gewässerräume zu definieren und einen ersten Entwurf auszuarbeiten. 

 

2) Festlegung des Gewässerraums 

Breite der Gewässer 

Die Bestimmung der Breite des Gewässerraums orientiert sich an der etablierten Schlüsselkurve. Der 

Gewässerraum umfasst die Gerinnesohle und den Raum auf beiden Uferseiten des Gewässers.  

 

Im Bereich der Aare, wird vom Kanton ein einseitiger Gewässerabstand von 30.0 m ab 

Mittelwasserlinie verlangt. Der einseitige Gewässerabstand von 30.0 m ist mit dem Kanton Solothurn 

abgesprochen und wird dort ebenfalls angewendet. Ausnahmen zu den Gewässerabständen sind nur 

in dicht überbauten Gebieten möglich.  

 

Die Breite des Gewässerraums der Murg wurde anhand der Gerinnesohlenbreite mittels der 

Hochwasserkurve ermittelt. Die Berechnung hat ergeben, dass der Gewässerraum 28.0 m ab 

Gemeindegrenze beträgt. 

 

Bei eingedolten und künstlich angelegten Gewässern, wird auf die Festlegung des Gewässerraumes 

verzichtet werden. 

 

 

Seitenverschiebung des Gewässerraums 

Sind auf einer Uferseite Anlagen im Gewässerraum vorhanden und auf der anderen liegt 

Landwirtschaftsland, muss der durch die Anlagen eingenommene Gewässerraum gemäss dem 

Merkblatt „Gewässerraum und Landwirtschaft“ nicht Landwirtschaftsland kompensiert werden. Eine 

Seitenverschiebung zwecks Berücksichtigung landwirtschaftlicher Interesse sollte somit rechtlich 

möglich sein.  

 

Die Kantone Bern und Solothurn haben sich betreffend Praxis zur Ausscheidung von asymmetrischen 

Gewässerräumen entlang der Aare so festgelegt, dass keine Seitenverschiebungen im Gewässerraum 

vorgesehen sind. 

Die Praxis im Kanton Aargau ist im Bereich der Murg so, dass entlang von Grenzgewässern keine 

asymmetrischen Gewässerräume festgelegt werden, es sei denn es liegen sehr gute Gründe vor, um 

eine Interessensabwägung festzulegen. 

 

Unsere Nachbargemeinden Schwarzhäusern, Wolfwil und Murgenthal welche ebenfalls an die 

Gewässer Aare und Murg grenze sind derzeit ebenfalls daran, ihre Gewässerräume auszuscheiden. 

Anfragen haben gezeigt, dass sie grundsätzlich nicht abgeneigt sind, bilaterale Vereinbarungen zur 

Seitenverschiebung zu treffen. 

 

3) Bewirtschaftung des Gewässerraums 

Erlaubt ist die extensive landwirtschaftliche Nutzung des Gewässerraumes als Uferwiese, extensiv 

genutzte Wiese, Streufläche, Hecke, Feld- und Ufergehölz, extensiv genutzte Weide und Waldweise. 

Die Nutzung muss bestimmten Biodiversitätsförderflächen (BFF) entsprechen. . 

 

Nicht erlaubt ist das Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmittel. Bestehende Dauerkulturen, 

soweit diese rechtmässig erstellt und bestimmungsgemäss genutzt werden, sind in ihrem Bestand 

geschützt. 
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4) landwirtschaftlichen Anlagen im Gewässerraum 

Für Anlagen ausserhalb der Bauzonen regeln das Raumplanungsgesetz und die 

Raumplanungsverordnung. Die Zulässigkeit von Erstellung, Änderung und Erweiterung. 

Bewilligungspflichtige Anpassungen sind sowohl bei zonenkonformen als auch bei nicht 

zonenkonformen Anlagen und Bauten nur zulässig wenn keine überwiegenden Interessen wie z. B. 

Schutz vor Hochwasser, Schutz der natürlichen Gewässerfunktionen oder Gewässernutzungen 

entgegenstehen.  

 

Bestehende Anlagen und Bauten im Gewässerraum sind in ihrem Bestand geschützt und können 

bestehen bleiben. Der notwendige Unterhalt ist erlaubt, da die Baute eine Bestandesgarantie hat 

erstreckt sich auf alle nötigen Massnahmen zum Erhalt der Funktionstüchtigkeit einer Anlage. 

 

Neue Anlagen und Bauten dürfen im Gewässerraum grundsätzlich keine erstellt werden. 

Ausgenommen sind, standortgebundene Anlagen die im öffentlichen Interesse liegen. Neue Strassen 

und Fahrwege sind dann zulässig, wenn sie aufgrund von standörtlichen Verhältnissen wie 

Schluchten oder durch Feldern eingeengte Platzverhältnisse nicht ausserhalb des Gewässerraums 

angelegt werden können. Zugelassen sind im öffentlichen Interesse liegende unbefestigte Fuss- und 

Wanderwege. 

 

5) Entwurf Gewässerraumausscheidung Wynau 

In unserem Auftrag hat das Ortsplanungsbüro einen ersten Entwurf zum Gewässerraum 

ausgearbeitet welcher sich wie folgt präsentiert: 
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In den beiden dicht überbauten Gebieten „Obermurgenthal“ und „Kirche“ wird ein reduzierter 

Gewässerraum festgelegt. Diese Reduktion ist im Zonenplan bzw. Uferschutzplan Nr. 3 dargestellt. 

 

Die Ausscheidung der Gewässerräume insbesondere entlang der Aare und der Murg betrifft viele 

unter den anwesenden Bewirtschafter direkt. In einer ersten Erarbeitungsphase möchten wir deshalb 

möglichst viele Betroffene direkt in das Verfahren miteinbeziehen. 

 

Die Ausscheidung der Gewässerräume wird Interessenskonflikte und Einschränkungen in der 

Bewirtschaftung hervorrufen. Aus diesem Grund möchten wir bereits jetzt viele Auswirkungen 

zusammentragen, welche nach Möglichkeit mithelfen, den Gewässerraum zu Gunsten der 

Landwirtschaft anzupassen. 

 

Damit die Auswirkungen auch für Personen ohne örtliche Kenntnisse dargestellt werden, schlagen wir 

vor, dass uns die Interessierten Personen und bis Ende Mai 2017 Visualisierungen (wie z.B. 

Quadratmeterangaben, Fotodokumentationen, Luftaufnahmen, Absteckungen) gemacht und uns 

anschliessend zugestellt werden. Diese Angaben werden wir im Anschluss unserem 

Ortsplanungsbüro zur Weitebearbeitung weiterleiten. 

 

In der Diskussionsrunde machen die anwesenden Personen auf folgende Punkte aufmerksam: 

 

 Die Neophytenbekämpfung wird in Zukunft immer aktueller. Ohne Pflanzenschutzmittel ist eine 

Bekämpfung / Eingrenzung kaum möglich. Wer wird in Zukunft für die entsprechende 

Bekämpfung zuständig sein (Grundeigentümer, Bewirtschafter oder Staat)? Ein Bewirtschafter ist 

kaum bereit, Neophyten in einer extensivierten Fläche zu bekämpfen. 

 

 Die Entschädigung mittels erhöhten Direktzahlungen (rund 20 Mio. mehr) ist nicht 

zufriedenstellend. Bei Direktzahlungen handelt es sich um variable Beiträge welche jährlich der 

Situation angepasst werden. Es liegt somit keine zufriedenstellende und auch keine langfristige 

Entschädigung vor! Damit die Beiträge / Entschädigungsbeiträge langfristig zugesichert sind, 

sollten sie indexiert werden. 

 

 Wer wird für den Wegunterhalt (im Perimeter des Gewässerraums) sorgen? Aktuell münden alle 

Wege in den „Uferweg“ welcher insbesondere zu Bewirtschaftungszwecken der verschiedenen 

Landabschnitten dient. Nebenbei wird der Weg auch als Wanderweg genutzt. Sollte die 

Bewirtschaftung des Gewässerraums nicht mehr möglich sein, werden die Wegabschnitte zum 

Ufer (im Gewässerraum) nicht mehr benötigt und entsprechend auch nicht mehr unterhalten.  

Die betroffenen Wegabschnitte stehen im Eigentum der Flurgenossenschaft. 
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 Es ist mit folgen in der Nährstoffbilanz zu rechnen. Diese Auswirkungen können entsprechende 

Konsequenzen auf den Tierbestand haben. Wie werden hier Entschädigungen geleistet? 

 

 Anlagen und Bauten haben Besitzstandsgarantie und dürfen bestehen/erhalten bleiben. Die 

landwirtschaftliche Nutzung jedoch nicht. Landwirte werden mit dem Gewässerraum und den 

Nutzungsmöglichkeiten entschädigungslos „enteignet“. 

 

 Wasserkraftwerke sowie Siedlungsgebiete (Stadtteile) dürfen „ohne Weiteres“ erstellt werden. Die 

Landwirtschaft muss dann „ausbaden“ was andere „angerichtet“ haben. 

 

 Der Bund schreibt vor, dass möglichst viele Fruchtfolgeflächen (FFF) geschaffen und erweitert 

werden sollen. Im Gegenzug werden jedoch 20‘000 ha Land welche für Kulturen als FFF geeignet 

sind mit der Gewässerraumausscheidung extensiviert.  

Der Bund wiederspricht sich in seinen Aussagen. 

 

 Landwirte sind zum Teil mit einem grossen Teil Ihrer gesamten landwirtschaftlichen Flächen 

betroffen. Es wird in Frage gestellt ob die Bewirtschaftung der übrigen Flächen so noch Sinn 

macht und ob die Landwirtschaftsbetriebe überhaupt noch weiter bestehen bleiben können. 

 

 Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen in oder unmittelbar am Gewässerraum haben keinen 

Wert mehr. Der Ertragswert geht verloren – es wird auch keine Entschädigung geleistet.  

- Hat die Gewässerraumausscheidung Auswirkungen auf den amtlichen Wert? 

- Bankdarlehen können beeinflusst werden, es könnte Auswirkungen auf Kapitalauszahlungen 

haben. 

 

 Grundeigentümer haben bei der Verpachtung einbussen, die Grundstücke können nicht mehr 

zum ursprünglichen Wert verpachtet werden und müssen günstiger angeboten werden. 

 

 Warum werden die betroffenen Landabschnitte nicht direkt vom Staat enteignet? Die 

Grundstücke könnten im Anschluss von der öffentlichen Hand und nach den gewünschten 

Kriterien bewirtschaftet werden. 

 

 Darf eine Fläche extensiv genutzt werden, wenn die extensivierte Fläche mit einem Weg 

durchtrennt wird? (Ökofläche – Weg – Ökofläche) Darf der Weg als Zugang für den Bewirtschafter 

(Wendepunkt etc.) genutzt werden oder muss ein neuer Weg ausserhalb der Ökofläche bzw. des 

Gewässerraums erstellt werden? Was schreibt die Direktzahlungsverordnung hierzu genauer vor? 

 

 Die Gewässerraumausscheidung sollte regional eingeführt werden (Region Oberaargau). Als 

grössere Einheit kann man beim Kanton/Bund mehr erreichen. 

 

 Der Bach Erlenmoos heisst eigentlich Brunnbach und sollte entsprechend angepasst werden. 

 

 Weshalb gelten Gewässerabstände bei eingedolten und künstlich angelegten Gewässer? 
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 Der Gewässerraum entlang der Murg (ab Einmündung Ruschibach bis Schlossfabrik Heusser) soll 

möglichst nach Murgenthal verschoben werden. Das Landwirtschaftsland im Kanton Aargau, auf 

der Seite Murgenthal, ist recht feucht und nass. Heute wird der grösste Teil bereits extensiv 

genutzt. 

 

 Welche Auswirkungen auf den Gewässerraum wird 2. Etappe „Stollenprojekt“ des 

Kraftwerkausbaus in Wynau haben? Sollte es zu diesem Projekt kommen, wird der heutige 

Aarelauf nur noch mit einer Restwassermenge gespeist. Wird der Gewässerraum dann 

entsprechend angepasst/verkleinert? 

 

Schluss der Sitzung: 22.20 Uhr 

 

Für den Aktennotiz: 

Fabienne Würsten, Bauverwalterin 
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Fragen zum Gewässerraum an BPUK 
    
 

1. Intensive Bewirtschaftung 

Welche Bewirtschaftungsformen sind in dem Bereich des Gewässerraumes 

zulässig, welcher den Pufferstreifen gemäss ChemRPV sowie den 6m-

Streifen ohne PSM gemäss DZV überschreitet? 

 

Abb. 1 Darstellung Gewässerraum aus dem Merkblatt "Gewässerraum und Landwirtschaft" 

 

Wir interpretieren Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV so, dass sowohl Pufferstreifen der 

ChemRPV als auch 6m-Streifen der DZV über die gesamte Breite des 

Gewässerraumes angewendet werden müssen. 

 

Kann eine Interessensabwägung zwischen extensiver Ufergestaltung im 

Sinne der Schutzziele und landwirtschaftlicher Nutzung/ Bewirtschaftung der 

Uferbereiche vorgenommen werden mit dem Ergebnis den Gewässerraum 

mal zu Gunsten der Schutzziele und mal zu Gunsten der landwirtschaftlichen 

Nutzung zu verschieben? Können unterschiedliche Regelungen oder 

Ausnahmen (zu Gestaltung und Bewirtschaftung) auch innerhalb des 

Gewässerraumes festgelegt werden? 

 

Fallbeispiel: 

Die Gemeinde Wynau liegt an der Aare. Die Aare ist im Gemeindegebiet im 

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragen als einer 

der letzten naturnahen, längeren Fliessstrecken der Aare zwischen Bielersee und 

Rhein. Der Charakter der Landschaft wird andererseits auch durch die an den 

Fluss grenzenden landwirtschaftlich intensiv genutzten Alluvialterrassen geprägt. 
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In diesem Bereich wird seitens Tiefbauamts entlang der Aare ein Gewässerraum 

von 30m (einseitig) verlangt. Dies aufgrund der Gewährleistung der Punkte b & c 

aus Art. 41a Abs.3 GSchV.  

Jedoch würde die intensive Bewirtschaftung, welche heute bis zu ca. 3m an die 

Böschungskante der Aare reicht, durch die Einführung eines Gewässerraumes von 

30m stark beeinträchtigt werden (Verbot von Dünger und PSM im Gewässerraum 

gem. Art. 41c Abs.3 GSchV). 

 

2. Kantonsübergreifende Regelung 

Wieso werden bei interkantonalen Gewässer/Flüsse keine einheitlichen 

Gewässerräume definiert?  

Die Gemeinde Wynau liegt am Kantonseck Bern/Solothurn/Aargau. In der 

interkantonalen Planung der Aare wird lediglich ein Mindestmass von 15m 

empfohlen
1
. Im Kanton Aargau wird entlang der Aare pauschal ein einseitiger 

Gewässerraum von 15m festgelegt. Der Kanton Bern entscheidet situativ und 

verlangt für die Gemeinde Wynau einen Gewässerraum von 30m (s.o.).  

 

Sind bei interkantonalen Gewässern auch aufgrund von 

Landwirtschaftsflächen asymmetrische Gewässerräume 

(Gewässerraumkorridore) möglich? Ist vorstellbar, dass die einseitigen 

Gewässerräume interkantonal verhandelt werden? 

Auf Solothurner Aareseite befinden sich bereits heute extensiv genutzte 

Landwirtschaftsflächen während auf Wynauer Aareseite (Kt. BE) intensiv genutzte 

Landwirtschaftsflächen bestehen. Es wäre zu Gunsten der Landwirtschaft 

wünschenswert, könnte der Gewässerraum der Aare entsprechend zu Gunsten der 

intensiv genutzten Landwirtschaftsfläche verschoben werden.  

 

3. Vorgehen/Übergangslösung 

Welches Vorgehen zur fristgerechten Gewässerraumeinführung kann 

vorschlagen werden, wenn eine Gemeinde das überarbeitete Merkblatt 

„Gewässerraum und Landwirtschaft und Siedlungsraum“ abwarten möchte?  

Bis Ende 2018 sollen die Gewässerräume festgesetzt werden, das „neue“ 

Merkblatt wird voraussichtlich jedoch erst im September 2018 veröffentlicht.  

 

 

  

                                                      
1
 Quelle: Interkantonale Planung Aare – Koordinationsbericht zur strategischen Planung nach 

Gewässerschutzgesetz der Kantone Aargau, Bern und Solothurn. Dezember 2014. Kapitel 3.4 
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4. Neophyten 

Wer bekämpft die Neophyten im Gewässerraum? Wie werden Neophyten im 

Gewässerraum bekämpft, wenn der Raum für das Verbot von 

Pflanzenschutzmittel vergrössert wird?  

Bei extensiver Bewirtschaftung haben die Landwirte voraussichtlich keinen 

wirtschaftlichen Anreiz mehr zur Neophytenbekämpfung. Übernimmt die Gemeinde 

die Neophytenbekämpfung? Erhält sie eine Entschädigung für ihre Aufwände? 

Ohne Pflanzenschutzmittel ist eine Bekämpfung/Eingrenzung kaum möglich. 

Gemäss Art. 41c Abs. 3 GSchV wäre dies jedoch nicht zulässig. 

Zählt die Neophytenbekämpfung zur Einzelstockbehandlung von Problempflanzen 

gem. Art. 41c Abs.3 GSchV? 
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1 Einleitung 

Die Beurteilung über die Ausscheidung der Randstreifen im Gewässerraum wurde anhand des Merkblat-

tes zur Bewirtschaftung im Gewässerraum, Ausnahmebewilligung von Bewirtschaftungseinschränkungen 

für Randstreifen nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV vorgenommen. 

Die Prüfung der Kriterien erfolgt abschnittsweise. Die Abschnitte werden durch wesentliche Änderungen 

des Gewässers (Abschnitt bei der Gewässerraumfestlegung, wichtige Zuflüsse, starke Gefälleänderun-

gen) oder der Verkehrsfläche gebildet. So kann gewährleistet werden, dass kleine Geometrieänderungen 

in den Parzellengrenzen oder bei Strassenabständen nicht zur Ungleichbehandlung führen. Es wurden 

acht zu prüfende Abschnitte gemäss nachfolgender Übersichtskarte definiert. 

 

 

Abbildung 1: Übersicht Abschnitte entlang Aare 
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2 Abschnitt 1 «Obermurgenthal» 

2.1 Dokumentation 

 

Abbildung 2: Situationsbild Abschnitt 1 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw.-Parzelle 

 

2.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b und ist min-

destens ca. 3m breit.   

Beurteilung: Das Kriterium wird nicht erfüllt, da die Verkehrsfläche lediglich eine durchschnittliche Breite 

von ca. 0.6 m aufweist.  

Kriterium 2 

Bedingung: Verkehrsfläche oder Randstreifen haben keine Entwässerung (Strassengraben, Schächte, 

Leitungen), die ins Gewässer oder in die Bachböschung entwässert. Bei einer Entwässerung über die ge-

wässerseitige Schulter ist die Böschung flacher als 2:3. 

Beurteilung: Weder die Verkehrsfläche noch der Randstreifen weisen eine Entwässerung auf, welche ins 

Gewässer entwässert. 

 
  

1 2 
4 3 

Steigung ca. 50% 
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Kriterium 3 

Bedingung: Der Randstreifen reicht landseitig über die ausgeschiedene Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Beurteilung: Der Randstreifen reicht über die Verkehrsflächenparzelle hinaus und ist maximal 9 m breit. 

Kriterium 4 

Bedingung: Bei einer Verkehrsfläche ohne eigene Parzelle ist der Randsteifen breiter als 0.5m. 

Beurteilung: Nicht von Relevanz, da die Verkehrsfläche über eine eigene Parzelle verfügt. 

Kriterium 5 

Bedingung: Keine Dünger und Pestizide können vom Randstreifen ins Gewässer gelangen. Gewässeran-

schluss im Randstreifen niedrig oder Gewässeranschluss erweitert direkt/indirekt niedrig. Erosionsrisiko: 

keine Gefährdung. Randstreifen liegt tiefer als Verkehrsfläche und hat keine Entwässerung für Oberflä-

chenwasser. 

Beurteilung: 

> Gemäss Gewässeranschlusskarte besteht für den Grossteil des Abschnitts keine Gefährdung. Am 

westlichen Ende der Parzelle 223.01 ab einer Entfernung von 3 Metern von Flurweg sowie im westli-

chen Bereich der Parzelle 361.01 besteht eine hohe Gefährdung für potenzielle Stoffeinträge ins Ge-

wässer. 

> Gemäss Erosionsrisikokarte besteht im Abschnitt 1 grösstenteils keine oder kaum Erosionsgefahr. 

> Der Randstreifen liegt auf gleicher Höhe wie die Verkehrsfläche, steigt landseitig jedoch leicht an. 

 

  

Abbildung 2: Ausschnitt Gewässeranschlusskarte 

Abschnitt 1 

Abbildung 3: Ausschnitt Erosionsrisikokarte Ab-

schnitt 1 

Kriterium 6 

Bedingung: Der Randstreifen ist durchschnittlich weniger breit als 3 bis 6 m und weniger breit als der Ufer-

bereich. 

Beurteilung:  

> Die maximale Breite von 6 m kann nicht über den ganzen Abschnitt eingehalten werden. Die breiteste 

Stelle misst ca 9 m .  

> Der Uferbereich misst maximal 9.7m. Der Randstreifen ist somit an einigen Stellen breiter als der Ufer-

bereich. 
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2.3 Ergebnis 

Das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaftungseinschränkungen 

für den Randstreifen im Abschnitt 1 in Aussicht gestellt werden kann, ist in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Kriterium Ergebnis Überprüfung Ausnahme möglich 

K1 > Die Verkehrsfläche weist eine Tragschicht auf 

> Die Verkehrsfläche ist min. 3.0 m breit 

nein. 

nein 

K2 > Weder der Randstreifen noch die Verkehrsfläche weisen eine 

Entwässerung auf, welche ins Gewässer entwässert 

ja 

K3 > Der Randstreifen reicht landseitig über die Verkehrsflächen-

parzelle hinaus 

ja 

K4 > Der Randstreifen ist breiter als 0.5 m - 

K5 > Der Gewässeranschluss im Randstreifen ist niedrig 

> Die Erosionsrisikokarte zeigt keine Gefährdung 

> Der Randstreifen liegt tiefer als die Verkehrsfläche 

tw. 

ja 

tw. 

K6 > Der Randstreifen ist weniger breit als 3 – 6 m 

> Der Randstreifen ist kleiner als der Uferbereich 

tw. 

tw. 

 

Der Randstreifen erfüllt die Anforderungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung von den Bewirt-

schaftungseinschränkungen nur teilweise. Aufgrund der klaren Nicht-Erfüllung von K1 sowie der nur teil-

weisen Erfüllung der Kriterien K5 und K6 muss auf die Ausscheidung eines Randstreifens im Abschnitt 1 

(Parz. 223.01 und 361.01) verzichtet werden. 
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3 Abschnitt 2 «Brüel» 

3.1 Dokumentation 

  

Abbildung 4: Situationsbild Parzelle 276 und 740 

 

Abbildung 5: Situationsbild Parzelle 293 

 

 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw.-Parzelle 

 

3.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b und ist min-

destens ca. 3m breit.   

Beurteilung: Das Kriterium wird im Grundsatz erfüllt. Auf der Parzelle 293 ist der Weg ca. 2.8m breit. Auf 

den Parzellen 276 und 740 hat die Verkehrsfläche eine durchschnittliche Breite von ca. 2.3m. Die Ver-

kehrsfläche auf diesen Parzellen weist eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b auf. 

Kriterium 2 

Bedingung: Verkehrsfläche oder Randstreifen haben keine Entwässerung (Strassengraben, Schächte, 

Leitungen), die ins Gewässer oder in die Bachböschung entwässert. Bei einer Entwässerung über die ge-

wässerseitige Schulter ist die Böschung flacher als 2:3. 

Beurteilung: Weder die Verkehrsfläche noch der Randstreifen weisen eine Entwässerung auf, welche ins 

Gewässer fliesst. 

1 2 3 4 

Steigung ca. 31% 
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Kriterium 3 

Bedingung: Der Randstreifen reicht landseitig über die ausgeschiedene Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Beurteilung: Der Randstreifen reicht auf dem ganzen Abschnitt über die Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Die breiteste Stelle misst 10.4 m. 

Kriterium 4 

Bedingung: Bei einer Verkehrsfläche ohne eigene Parzelle ist der Randsteifen breiter als 0.5m. 

Beurteilung: Nicht von Relevanz, da die Verkehrsfläche über eine eigene Parzelle verfügt. 

Kriterium 5 

Bedingung: Keine Dünger und Pestizide können vom Randstreifen ins Gewässer gelangen. Gewässeran-

schluss im Randstreifen niedrig oder Gewässeranschluss erweitert direkt/indirekt niedrig. Erosionsrisiko: 

keine Gefährdung. Randstreifen liegt tiefer als Verkehrsfläche und hat keine Entwässerung für Oberflä-

chenwasser. 

Beurteilung: 

> Gemäss Gewässeranschlusskarte besteht an diversen Stellen auf dem Abschnitt im Bereich des Rand-

streifens eine erhebliche Gefahr für Stoffeinträge ins Gewässer. 

> Gemäss Erosionsrisikokarte ist der Abschnitt von Bodenabtrag betroffen. Dieser beträgt an den meis-

ten Stellen zwischen 0.20 t/(ha*a). Einzelne Stellen auf den Parzellen 276 und 740 weisen jedoch ein 

höheres Abtragungsrisiko auf.  

> Der Randstreifen liegt auf gleicher Höhe wie die Verkehrsfläche, steigt landseitig jedoch leicht an. 

 

  

Abbildung 6: Ausschnitt Gewässeranschlusskarte 

Abschnitt 2 

Abbildung 7: Ausschnitt Erosionsrisikokarte Ab-

schnitt 2 
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Kriterium 6 

Bedingung: Der Randstreifen ist durchschnittlich weniger breit als 3 bis 6 m und weniger breit als der Ufer-

bereich. 

Beurteilung:  

> Der Randstreifen misst maximal 10.4 m und erfüllt somit an diversen Stellen die Anforderungen an die 

maximale Randstreifenbreite nicht. Der Uferbereich misst an der breitesten Stelle 8 m, ist im Durch-

schnitt aber an vielen Stellen schmaler als der auszuscheidende Randstreifen. Auf der Parzelle 293.01 

überschreitet der Randstreifen durchschnittlich die Breite von 6 m nicht und ist durchschnittlich gleich-

breit wie der Uferbereich. 

3.3 Ergebnis 

Das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaftungseinschränkungen 

für den Randstreifen im Abschnitt 2 in Aussicht gestellt werden kann, ist in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Kriterium Ergebnis Überprüfung Ausnahme möglich 

K1 > Die Verkehrsfläche weist eine Tragschicht auf 

> Die Verkerssfläche ist min. 3.0 m breit 

ja 

tw. 

K2 > Weder der Randstreifen noch die Verkehrsfläche weisen eine 

Entwässerung auf, welche ins Gewässer entwässert 

ja 

K3 > Der Randstreifen reicht landseitig über die Verkehrsflächen-

parzelle hinaus 

ja 

K4 > Der Randstreifen ist breiter als 0.5 m - 

K5 > Der Gewässeranschluss im Randstreifen ist niedrig 

> Die Erosionsrisikokarte zeigt keine Gefährdung 

> Der Randstreifen liegt tiefer als die Verkehrsfläche 

nein 

tw. 

tw. 

K6 > Der Randstreifen ist weniger breit als 3 – 6 m 

> Der Randstreifen ist kleiner als der Uferbereich 

tw. 

tw. 

 

Der Randstreifen im Abschnitt 2 erfüllt die Kriterien zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung teilweise. Die 

beiden Parzellen 276 und 740 erfüllen vor allem die Anforderungen an den Gewässeranschluss nicht. Der 

Randstreifen im Abschnitt 2 erfüllt jedoch die Kriterien zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung für Par-

zelle 293.01 grösstenteils. Lediglich die maximale Randstreifenbreite wird an der breitesten Stelle mit 6.60 

m leicht überschritte. Im Durchschnitt ist der Randstreifen auf der Parzelle 293.01 aber weniger breit als 6 

m. 
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3.4 Antrag um Erteilung einer Ausnahmebewilligung 

Aufgrund der nahezu vollständig erfüllten Beurteilungskriterien wird für den Randstreifen der Parzelle 293 

gemäss nachfolgender Abbildung eine Ausnahmebewilligung beim Amt für Wasser und Abfall (AWA) be-

antragt.  

 

Abbildung 8: ausgeschiedener Randstreifen auf der Parzelle 293.01 (violett gezackt) 
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4 Abschnitt 3 «Friedhof» 

4.1 Dokumentation 

  

Abbildung 9: Situationsbild Parzelle 11 

 

Abbildung 10: Situationsbild Parzelle 945 

 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw. - Parzelle 

4.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b und ist min-

destens ca. 3m breit.   

Beurteilung: Das Kriterium wird grundsätzlich nicht erfüllt. Auf den Parzellen 11 und 945 hat die Verkehrs-

fläche eine durchschnittliche Breite von ca. 2.3m. Die Verkehrsfläche besteht auf weiten Bereichen aus 

zwei schmalen Fahrspuren und einem breiten Wiesenmittelstreifen. Nur teilweise ist eine Tragschicht ge-

mäss Schweizer Norm SN 640 302b vorhanden. 

Kriterium 2 

Bedingung: Verkehrsfläche oder Randstreifen haben keine Entwässerung (Strassengraben, Schächte, 

Leitungen), die ins Gewässer oder in die Bachböschung entwässert. Bei einer Entwässerung über die ge-

wässerseitige Schulter ist die Böschung flacher als 2:3. 

Beurteilung: Weder die Verkehrsfläche noch der Randstreifen weisen eine Entwässerung auf, welche ins 

Gewässer entwässert. 

1 2 3 4 

Steigung ca. 60% 
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Kriterium 3 

Bedingung: Der Randstreifen reicht landseitig über die ausgeschiedene Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Beurteilung: Der Randstreifen reicht auf dem ganzen Abschnitt über die Verkehrsflächenparzelle hinaus 

Die breiteste Stelle des Randstreifens misst ca. 6 m. 

Kriterium 4 

Bedingung: Bei einer Verkehrsfläche ohne eigene Parzelle ist der Randsteifen breiter als 0.5m. 

Beurteilung: Nicht von Relevanz, da die Verkehrsfläche über eine eigene Parzelle verfügt. 

Kriterium 5 

Bedingung: Keine Dünger und Pestizide können vom Randstreifen ins Gewässer gelangen. Gewässeran-

schluss im Randstreifen niedrig oder Gewässeranschluss erweitert direkt/indirekt niedrig. Erosionsrisiko: 

keine Gefährdung. Randstreifen liegt tiefer als Verkehrsfläche und hat keine Entwässerung für Oberflä-

chenwasser. 

Beurteilung: 

> Gemäss Gewässeranschlusskarte besteht auf der gesamten Länge des Abschnitts ein mittleres Risiko, 

an vereinzelten Stellen ein hohes Risiko für Stoffeinträge ins Gewässer. Dies jedoch in einer mittleren 

Entfernung von 6m zum Verkehrsweg. Der Randstreifen kann daher so ausgeschieden werden, dass 

der gefährdete Bereich nicht tangiert wird. 

> Gemäss Erosionsrisikokarte ist der Abschnitt von geringem Bodenabtrag betroffen. Dieser beträgt an 

den meisten Stellen zwischen 0 - 20 t/(ha*a).  

> Der Randstreifen liegt auf gleicher Höhe wie die Verkehrsfläche, steigt landseitig jedoch leicht an. 

 

  

Abbildung 11: Ausschnitt Gewässeranschlusskarte 

Abschnitt 3 

Abbildung 12: Ausschnitt Erosionsrisikokarte Ab-

schnitt 3 
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Kriterium 6 

Bedingung: Der Randstreifen ist durchschnittlich weniger breit als 3 bis 6 m und weniger breit als der Ufer-

bereich. 

Beurteilung:  

> Der Randstreifen misst maximal 6 m und ist somit schmaler als der ca.13 m breite Uferbereich 

 

4.3 Ergebnis 

Das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaftungseinschränkungen 

für den Randstreifen im Abschnitt 3 in Aussicht gestellt werden kann, ist in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Kriterium Ergebnis Überprüfung Ausnahme möglich 

K1 > Die Verkehrsfläche weist eine Tragschicht auf 

> Die Verkehrsfläche ist min. 3.0 m breit 

tw. 

nein 

K2 > Weder der Randstreifen noch die Verkehrsfläche weisen eine 

Entwässerung auf, welche ins Gewässer entwässert 

ja 

K3 > Der Randstreifen reicht landseitig über die Verkehrsflächen-

parzelle hinaus 

ja 

K4 > Der Randstreifen ist breiter als 0.5 m - 

K5 > Der Gewässeranschluss im Randstreifen ist niedrig 

> Die Erosionsrisikokarte zeigt keine Gefährdung 

> Der Randstreifen liegt tiefer als die Verkehrsfläche 

ja. 

ja 

tw. 

K6 > Der Randstreifen ist weniger breit als 3 – 6 m 

> Der Randstreifen ist kleiner als der Uferbereich 

ja 

ja 

 

Der Randstreifen erfüllt bis auf K1 sämtliche Beurteilungskriterien für die Erteilung einer Ausnahmebewilli-

gung von den Bewirtschaftungseinschränkungen. Aufgrund der klaren Nicht-Erfüllung von K1 muss auf die 

Ausscheidung eines Randstreifens im Abschnitt 3 verzichtet werden. 
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5 Abschnitt 4 «Cheerächer» 

5.1 Dokumentation 

  

Abbildung 13: Situationsbild Parzelle 210.03 

 

Abbildung 14: Situationsbild Parzelle 346 ff 

 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw. - Parzelle 

5.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b und ist min-

destens ca. 3m breit.   

Beurteilung: Das Kriterium wird erfüllt. Der Verkehrsweg verfügt über den ganzen Abschnitt eine durch-

schnittliche Breite von ca. 2.8 m. Eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b ist vorhanden. 

Kriterium 2 

Bedingung: Verkehrsfläche oder Randstreifen haben keine Entwässerung (Strassengraben, Schächte, 

Leitungen), die ins Gewässer oder in die Bachböschung entwässert. Bei einer Entwässerung über die ge-

wässerseitige Schulter ist die Böschung flacher als 2:3. 

Beurteilung: Weder die Verkehrsfläche noch der Randstreifen weisen eine Entwässerung auf, welche ins 

Gewässer entwässert. 
  

1 2 3 4 

Steigung ca. 30% 
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Kriterium 3 

Bedingung: Der Randstreifen reicht landseitig über die ausgeschiedene Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Beurteilung: Der Randstreifen reicht im ganzen Abschnitt über die Verkehrsparzelle hinaus. Er ist maxi-

male 8 m breit. 

Kriterium 4 

Bedingung: Bei einer Verkehrsfläche ohne eigene Parzelle ist der Randsteifen breiter als 0.5m. 

Beurteilung: Nicht von Relevanz, da die Verkehrsfläche über eine eigene Parzelle verfügt. 

Kriterium 5 

Bedingung: Keine Dünger und Pestizide können vom Randstreifen ins Gewässer gelangen. Gewässeran-

schluss im Randstreifen niedrig oder Gewässeranschluss erweitert direkt/indirekt niedrig. Erosionsrisiko: 

keine Gefährdung. Randstreifen liegt tiefer als Verkehrsfläche und hat keine Entwässerung für Oberflä-

chenwasser. 

Beurteilung: 

> Gemäss Gewässeranschlusskarte kommen auf dem Abschnitt Bereiche mit mittlem bis hohem Stoffe-

intragsrisiko ins Gewässer vor. Diese schneiden sich jedoch nicht mit dem definierten Randstreifen. 

> Gemäss Erosionsrisikokarte besteht auf dem gesamten Abschnitt ein geringen Abtragungsrisiko. 

> Der Randstreifen liegt auf gleicher Höhe wie die Verkehrsfläche, ist jedoch unregelmässig und fällt ein 

gewissen Stellen landseitig leicht ab. 

 

  

Abbildung 15: Ausschnitt Gewässeranschlusskarte 

Abschnitt 4 

Abbildung 16: Ausschnitt Erosionsrisikokarte Ab-

schnitt 4 

Kriterium 6 

Bedingung: Der Randstreifen ist durchschnittlich weniger breit als 3 bis 6 m und weniger breit als der Ufer-

bereich. 

Beurteilung:  

> Der Randstreifen misst durchschnittlich knapp 7 m. Vereinzelte Stellen sind mehr als 7 m breit.  

> Der Uferbereich misst im Durchschnitt ebenfalls etwa 7 m und ist somit gleich breit wie der Randstrei-

fen. 
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5.3 Ergebnis 

Das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaftungseinschränkungen 

für den Randstreifen im Abschnitt 4 in Aussicht gestellt werden kann, ist in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Kriterium Ergebnis Überprüfung Ausnahme möglich 

K1 > Die Verkehrsfläche weist eine Tragschicht auf 

> Die Verkehrsfläche ist min. 3.0 m breit 

ja 

ja 

K2 > Weder der Randstreifen noch die Verkehrsfläche weisen eine 

Entwässerung auf, welche ins Gewässer entwässert 

ja 

K3 > Der Randstreifen reicht landseitig über die Verkehrsflächen-

parzelle hinaus 

ja 

K4 > Der Randstreifen ist breiter als 0.5 m - 

K5 > Der Gewässeranschluss im Randstreifen ist niedrig 

> Die Erosionsrisikokarte zeigt keine Gefährdung 

> Der Randstreifen liegt tiefer als die Verkehrsfläche 

ja. 

ja 

ja 

K6 > Der Randstreifen ist weniger breit als 3 – 6 m 

> Der Randstreifen ist kleiner als der Uferbereich 

tw. 

tw. 

 

Der Randstreifen im Abschnitt 4 erfüllt im Grundsatz die Beurteilungskriterien zur Erteilung einer Ausnah-

mebewilligung von Bewirtschaftungseinschränkungen. Das Kriterium K1 «Verkehrsfläche ist ca. 3m breit» 

wird mit einer Wegbreite von ca. 2.8 m knapp erfüllt. Da die Verkehrsfläche über eine gute Tragschicht 

verfügt kann der Weg seine Barrierefunktion trotzdem sinngemäss übernehmen. Der Randstreifen ist an 

vereinzelten Stellen breiter als 6 Meter und somit an diesen Stellen auch breiter als der Uferbereich. Im 

Schnitt sind der Randstreifen und der Uferbereich jedoch gleich mächtig respektiv der Randstreifen weni-

ger mächtig, weswegen das Kriterium als erfüllt angesehen wird. 
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5.4 Antrag um Erteilung einer Ausnahmebewilligung 

Aufgrund der nahezu vollständig erfüllten Beurteilungskriterien wird für den gesamten Randstreifen ge-

mäss nachfolgender Abbildung eine Ausnahmebewilligung beim Amt für Wasser und Abfall (AWA) bean-

tragt. 

 

Abbildung 17: ausgeschiedener Randstreifen im Abschnitt 4 «Cheeächer» 
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6 Abschnitt 5 «Fähracher» 

6.1 Dokumentation 

  

Abbildung 18: Situationsbild Parzelle 322 

 

Abbildung 19: Situationsbild Parzelle 277 

 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw. - Parzelle 

6.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b und ist min-

destens ca. 3m breit.   

Beurteilung: Das Kriterium wird grundsätzlich nicht erfüllt. Die Verkehrsfläche besteht auf weiten Berei-

chen aus zwei schmalen Fahrspuren und einem breiten Wiesenmittelstreifen. Die durchschnittliche Breite 

beträgt ca. 2 m. Eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b ist grösstenteils nicht vorhanden. 

Kriterium 2 

Bedingung: Verkehrsfläche oder Randstreifen haben keine Entwässerung (Strassengraben, Schächte, 

Leitungen), die ins Gewässer oder in die Bachböschung entwässert. Bei einer Entwässerung über die ge-

wässerseitige Schulter ist die Böschung flacher als 2:3. 

Beurteilung: Weder die Verkehrsfläche noch der Randstreifen weisen eine Entwässerung auf, welche ins 

Gewässer entwässert. 
  

1 2 3 4 

Steigung ca. 24% 
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Kriterium 3 

Bedingung: Der Randstreifen reicht landseitig über die ausgeschiedene Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Beurteilung: 

Der Randstreifen reicht auf den gesamten Abschnitt über die Verkehrsflächenparzelle hinaus. Die brei-

teste Stelle des auszuscheidenden Randstreifens misst 8.5 m. 

Kriterium 4 

Bedingung: Bei einer Verkehrsfläche ohne eigene Parzelle ist der Randsteifen breiter als 0.5m. 

Beurteilung: Nicht von Relevanz, da die Verkehrsfläche über eine eigene Parzelle verfügt. 

Kriterium 5 

Bedingung: Keine Dünger und Pestizide können vom Randstreifen ins Gewässer gelangen. Gewässeran-

schluss im Randstreifen niedrig oder Gewässeranschluss erweitert direkt/indirekt niedrig. Erosionsrisiko: 

keine Gefährdung. Randstreifen liegt tiefer als Verkehrsfläche und hat keine Entwässerung für Oberflä-

chenwasser. 

Beurteilung: 

> Gemäss Gewässeranschlusskarte besteht auf der Parzelle 294, 277 und einem grossen Teil der Par-

zelle 322 kein Risiko. An vereinzelten Stellen (v.a. auf den Parzellen 352 und 396) besteht ein mittleres 

bis hohes Risiko für Stoffeinträge ins Gewässer. Diese Stellen werden vom Randstreifen jedoch nicht 

tangiert (Abstand > 6m von Verkehrsfläche).  

> Gemäss Erosionsrisikokarte ist der Abschnitt grösstenteils nur von geringem Bodenabtrag betroffen (0 

- 20 t/(ha*a). Punktuell besteht auf den Parzellen 352, 396 und 277 ein hohes Bodenabtragungsrisiko 

(100 - 200 t/(ha*a). 

> Der Randstreifen befindet sich auf gleicher Höhe wie die Verkehrsfläche steigt jedoch landseitig teil-

weise leicht an. 

 

  

Abbildung 20: Ausschnitt Gewässeranschlusskarte 

Abschnitt 5 

Abbildung 21: Ausschnitt Erosionsrisikokarte Ab-

schnitt 5 
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Kriterium 6 

Bedingung: Der Randstreifen ist durchschnittlich weniger breit als 3 bis 6 m und weniger breit als der Ufer-

bereich. 

Beurteilung:  

> Der Randstreifen misst maximal 8.5 m und ist an den meisten Stellen breiter als der durchschnittlich 

5.8 m breite Uferbereich.  

 

6.3 Ergebnis 

Das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaftungseinschränkungen 

für den Randstreifen im Abschnitt 5 in Aussicht gestellt werden kann, ist in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Kriterium Ergebnis Überprüfung Ausnahme möglich 

K1 > Die Verkehrsfläche weist eine Tragschicht auf 

> Die Verkehrsfläche ist min. 3.0 m breit 

nein 

nein 

K2 > Weder der Randstreifen noch die Verkehrsfläche weisen eine 

Entwässerung auf, welche ins Gewässer entwässert 

ja 

K3 > Der Randstreifen reicht landseitig über die Verkehrsflächen-

parzelle hinaus 

ja 

K4 > Der Randstreifen ist breiter als 0.5 m - 

K5 > Der Gewässeranschluss im Randstreifen ist niedrig 

> Die Erosionsrisikokarte zeigt keine Gefährdung 

> Der Randstreifen liegt tiefer als die Verkehrsfläche 

tw. 

tw. 

tw. 

K6 > Der Randstreifen ist weniger breit als 3 – 6 m 

> Der Randstreifen ist kleiner als der Uferbereich 

nein 

nein 

 

Der Randstreifen im Abschnitt 5 erfüllt die Kriterien zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung nur teilweise. 

Aufgrund der klaren Nicht-Erfüllung von K1 und K6, sowie der nur teilweisen Erfüllung des Kriteriums K5 

an diversen Stellen, muss auf die Ausscheidung eines Randstreifens verzichtet werden. 
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7 Abschnitt 6 «Lammere» 

7.1 Dokumentation 

  

Abbildung 22: Situationsbild nordöstliches Ende 

Parzelle 858 

Abbildung 23: Situationsbild südwestliches Ende 

Parzelle 858 

 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw. - Parzelle 

7.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b und ist min-

destens ca. 3m breit.   

Beurteilung: Das Kriterium wird grundsätzlich nicht erfüllt. Die Verkehrsfläche besteht auf weiten Berei-

chen aus zwei schmalen Fahrspuren und einem breiten Wiesenmittelstreifen. Die durchschnittliche Breite 

beträgt ca. 2 m. Eine Tragschicht gemäss Schweizer Norm SN 640 302b ist grösstenteils nicht vorhanden. 

Kriterium 2 

Bedingung: Verkehrsfläche oder Randstreifen haben keine Entwässerung (Strassengraben, Schächte, 

Leitungen), die ins Gewässer oder in die Bachböschung entwässert. Bei einer Entwässerung über die ge-

wässerseitige Schulter ist die Böschung flacher als 2:3. 

Beurteilung: Weder die Verkehrsfläche noch der Randstreifen weisen eine Entwässerung auf, welche ins 

Gewässer entwässert. 
  

1 2 3 4 

Steigung ca. 49% 
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Kriterium 3 

Bedingung: Der Randstreifen reicht landseitig über die ausgeschiedene Verkehrsflächenparzelle hinaus. 

Beurteilung: Der Randstreifen reicht auf dem gesamten Abschnitt über die Verkehrsflächenparzelle hinaus 

und misst maximal 7.5 m. 

Kriterium 4 

Bedingung: Bei einer Verkehrsfläche ohne eigene Parzelle ist der Randsteifen breiter als 0.5m. 

Beurteilung: Nicht von Relevanz, da die Verkehrsfläche über eine eigene Parzelle verfügt. 

Kriterium 5 

Bedingung: Keine Dünger und Pestizide können vom Randstreifen ins Gewässer gelangen. Gewässeran-

schluss im Randstreifen niedrig oder Gewässeranschluss erweitert direkt/indirekt niedrig. Erosionsrisiko: 

keine Gefährdung. Randstreifen liegt tiefer als Verkehrsfläche und hat keine Entwässerung für Oberflä-

chenwasser. 

Beurteilung: 

> Gemäss Gewässeranschlusskarte besteht an vereinzelten Stellen ein mittleres bis hohes Risiko für 

Stoffeinträge ins Gewässer ab einer Entfernung von ca. 4 m zur Verkehrsflächenparzelle. Diese Stellen 

werden vom Randstreifen überlagert. 

> Gemäss Erosionsrisikokarte ist der Abschnitt grösstenteils von geringem Bodenabtrag betroffen. Dieser 

beträgt an den meisten Stellen zwischen 0 - 20 t/(ha*a).  

> Der Randstreifen befindet sich auf gleicher Höhe wie die Verkehrsfläche steigt jedoch landseitig leicht 

an. 

 

  

Abbildung 24: Ausschnitt Gewässeranschlusskarte 

Abschnitt 6 

Abbildung 25: Ausschnitt Erosionsrisikokarte Ab-

schnitt 6 

 
  



Arbeitspapier Gemeinde Wynau 

 Untersuchung Randstreifen  

 

 Fassung 28.07.21 Seite 22 von 26 R
M

/2
1
0
7
2
8
_
B

e
u
rt

e
ilu

n
g

_
R

a
n
d
s
tr

e
if
e
n

 
 

Kriterium 6 

Bedingung: Der Randstreifen ist durchschnittlich weniger breit als 3 bis 6 m und weniger breit als der Ufer-

bereich. 

Beurteilung:  

> Der Randstreifen ist maximal 7.5 m breit, übersteigt die 6 m im Durchschnitt jedoch nicht. Der Uferbe-

reich hat eine durchschnittliche Breite von ca. 7.5m und ist an den meisten Stelle breiter als der Rand-

streifen. 

 

7.3 Ergebnis 

Das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaftungseinschränkungen 

für den Randstreifen im Abschnitt 5 in Aussicht gestellt werden kann, ist in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Kriterium Ergebnis Überprüfung Ausnahme möglich 

K1 > Die Verkehrsfläche weist eine Tragschicht auf 

> Die Verkehrsfläche ist min. 3.0 m breit 

nein 

nein 

K2 > Weder der Randstreifen noch die Verkehrsfläche weisen eine 

Entwässerung auf, welche ins Gewässer entwässert 

ja 

K3 > Der Randstreifen reicht landseitig über die Verkehrsflächen-

parzelle hinaus 

ja 

K4 > Der Randstreifen ist breiter als 0.5 m - 

K5 > Der Gewässeranschluss im Randstreifen ist niedrig 

> Die Erosionsrisikokarte zeigt keine Gefährdung 

> Der Randstreifen liegt tiefer als die Verkehrsfläche 

tw. 

ja. 

tw. 

K6 > Der Randstreifen ist weniger breit als 3 – 6 m 

> Der Randstreifen ist kleiner als der Uferbereich 

ja 

ja 

 

Der Randstreifen im Abschnitt 6 erfüllt die Kriterien zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung nur teilweise. 

Aufgrund der klaren Nicht-Erfüllung von K1 sowie der Nicht-Erfüllung des Kriteriums K5 an diversen Stel-

len, muss auf die Ausscheidung eines Randstreifens verzichtet werden. 
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8 Abschnitt 7 «Kraftwerk» 

8.1 Dokumentation 

 

Abbildung 26: Situationsbild Abschnitt 7 (Parzelle 681) 

 

 

Querprofil: (1) Gewässerparzelle; (2) Uferbereich; (3) Verkehrsflächenparzelle; (4) Landw. - Parzelle 

8.2 Beurteilung 

Kriterium 1  

Bedingung: Die Verkehrsfläche hat eine Tragschicht gem